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Gesetzsammlung

das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
F am 18.*i.—it

1. Megierungs. Verordnung vevom 3. Inmor 1888,
den Besuch öffentlicher Tangerguiungen durch jugendliche Personen be-

treffend

Mit Höchster GenehmigungSorcnissimi wird in*W*’ r Besuchs öffentlicher
Tanzvergnügungen durch jugendliche Personen verordnet, was folgt

S. 1.
Jünglinge vor vollendetem 17. und Mädchen vor vollendetem 16. Lebensjahre

dürfen zu öffentlichen Tanzbelustigungen nicht zugelassen werden und sind, wenn sie dessen
ungeachtet dort betroffen werden, wegzuweisen.

. 2.

Wirthe und Veranstalter von Tanzbelustigungen, oder an deren Stelle die von

ihnen mit der Aufsicht und Aufrechterhaltung der Ordnung beauftragten Personen, welche
der Vorschrift im F. 1 entgegen Jünglinge vor vollendetem 17. oder Mädchen vor voll-

endetem 16. Lebensjahre von öffentlichen Tanzbelustigungen nicht wegweisen, ingleichen
Eltern oder Erzieher, Vormünder, Dienstherrschaften, Lehr- und Arbeitsherren, welche die
ihrer Aussicht unterstehenden Jünglinge oder Mädchen unter 17 bezw. 16 Jahren zu

öffentlichen Tasbrlusttgungen. dem Verbote in F. 1 zuwider mitbringen oder bei solchen
Tanzbel sligungen auch nur dulden, sind mit einer Geldstrafe bis zu 30 Mark zu bestrafen.

d Wirthe und Veranstalter von Tanzbelustigungen bereits zweimal wegen
lebertret der Vorschriften des 8. 1 vorbestraft, so unterliegen dieselben, wenn sie sich

eine neue Zuwiderhandlung gegen dieselben Vorschriften zu Schulden kommen lassen, einer
Strafe von nicht unter 50 Mark bis zu 100 Mark.

Im Falle der Unbeitreiblichkeit ist die Geldstrafe in Haft umzuwandeln.

Greiz, am 3. Januar 1888.

Füratlich Rauß-Plautsce Laudesregierung.
* % Richter.



2. Pateut vom 4. Februar 1888,
die für das Jahr 1888 zu entrichtende Einkommensteuer betr.

Unter ### ahme auf dao unterm 24. Dezember vorigen Jahree erlossene Patent
bezüglich der im Jahre 888 zu entrichtenden Lande-abgaben (Ges.-S. v. 1887 S. 128)

werden die im laufenden Jahre zu entrichtenden 10 Termine Einkommensteuer wle folgt

ausgeschrieben:
zwei auf den 20. Februar,
zwei auf den 1.
zwei auf den 16. Juli,

27 auf den 15. September,wei auf den 15. November.

Die Ausschreibung und Erhebung eines weiteren Einkommenfteuertermines bleibt

vorbehalten.
Greiz, am 4. Februar 1888.

Fürstlich Neuß-lauische, Laudesregierung.
 v Richter.

3. Regierungs-Verordnung vom 14. Februar 1888,
betreffend eine Abänderung der Regierungsverordnung vom 23. August 1887,
einige Ausführungsbestimmungen zu dem die Unfall-Versicherung der bei

Bauten beschäftigten Personenbeireffenden Reichsgesetze vom 11. Juli 1887
anlangend.

Nachdem eine Abänderung der Regierungs· Verordnung vom 28. August 1887,
belreffend einige Ausführungsbestimmungen zu dem die Unfallversicherung der bei Bauten
beschäftigten Personen betreffenden Reichsgesetze vom 11. Juli 1887, für zweckmäßig be-

sunden worden ist, wird mit Höchster Genehmigung Serenissimi r was folgt:
Ale „unkere Verwaltungsbehörde" 4 Sinne des F.40,al. 4 des Unsall=verlsicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 cj. 8.48des Reichsgesetzes * 11. Juli 1887

gilt das Fürstliche Candrathsamt für den Bezirk10 Fürstenthumes.

Greiz, am 14. Februar 1888.

Fürstlich Neuß-Plaussge Landesregierung.a .

Richter.

A. Regierungsverorbnung vom 15. Februar 1888,
betreffend den Erlaß eines Regulativs für die im Bereich desLandstraßen-

und Staatsbrückenbaues des Fürstenthums in Ausführung des Gesetzes, be-
treffend die Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten Personen vom
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11. Juli 1887, vorzunehmenden Wahlen, sowie über die den gewählten

Personen zu gewährenden Vergütungssätze.
Mit Höchster Genehmigung gerenissimi wird in Ausführung des Punktes 5 der

Regierungoverordnung vom 21. Dezember vorigen Jahres, enthaltend Ausführungsvor-
schriften in Bezug auf die Unfallversicherung der bei dem Bau und der Unterhaltung von

Landstraßen und Staatsbrücken des Fürstenthums beschäftigten Personen, in Betreff der
zu vollziehenden Wahlen der Vertreter der Arbeiler das Folgende verordnet:

I. Wahl der Vertreter der Arbeiter.

1

Zum Zweck der Wahl von Beisitzern zum Schiedsgericht, der Begutachtung der
zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Vorschristen und der Wahl der beiden aus

der Zahl der Versicherten zu wählenden Mitglieder des Landesversicherungsamtes werden
für den Bereich des Landstraßen= und Staatsbrückenbaues des Fürstenthums Vertreter der

Arbeiter gewähll
t jeden Vertreter ist ein erster und zweiter Ersatzmann zu wählen, welche den-

selben in Velinberungelen zu vertreten und im Fall des Ausscheidens desselben für .
Rest der Wablperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten haben. (cir. §.3al. 4 des Ges. v. 11. Juli 1887 C. &amp;. 44 al. 2 des Unfallversicherungsgesetzes *

6. Juli 1884).

5. 2.

Die Vorstände derjenigen Orts- und Betriebskrankenkassen, welchen mindestens
10 bei dem Bau und der Unterbaltung von Landstraßen und Staalsbrücken des Fürsten-

thumes beShätgte versicherte Personen angehören,wählenje 3 Vertreter.
i 1 Vorständen der Krankenkassen angehörigen Vertreter der Arbeitgeber

nehmen * dieser Wahl niot theil. (cfr. 8. 42 des u5y sicheruntebes bes vom
6. Juli 1884 ej. 8. 35 al. 4 des 6 vom 11. Juli1

Wählbar sind nur männiche. essibr, hegen Unfall versicherte, einer wahl-
berechtigten Krankenkasse (esr. §.2dieses Regulativs) angehörende Deutsche, welche im
Bereich des Lankstraßen- und Staatsbrückenbaues des Fürstentbums beschäftigt sind, sich iim
Besih der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch richterliche Anordnung in der
Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind. (esr. 8. 35 al. 8 des Gesehes vom
11. Juli 1887).

8. 4.

Die Wahl der Vertreter der Arbeiler und deren Ersatzmänner erfolgt unter Leitung

eines Beauftragten der Fürstlichen Landesregierung.
Mindestens 3 Tage vor dem Wahltermin sind unter Angabe des letzteren, sowie

des Wahlorls und des Wahllokals die sämmklichen wahlberechtigten Vorstandsmitglieder
von dem Leiter der Wahl zur Theilnahme an derselben schriftlich einzuladen. Jedes zur

Wahl erschienene Vorstandsmitglied hal eine Stimme.

1°



Jeder Vertreter sowohl, wie auch sein erster und sein zweiter Ersatzmann werden
je in einem besonderen Wahlgange gewählt. Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel.

Gewählt ist derjenige, welcher die meisten Stimmen erhält. Slimmen, welche auf
nicht Wählbare entfallen oder die Gewählten nicht deutlich bezeichnen, werden nicht milgezählt.

Bei Slimmengleichheit entscheidet das von dem eiter der erhandlung zu ziehende

Loos (elr. K. 44 des nall Vericherungsgesehes vom 6. Juli 1884 eCj. S. 35 al. 4 des
Gesetzes vom 11. Juli 1887).

. 6.

Die Vertreter und deren Ersahmaänner werden auf 4 Jahre vom 1. Jannar 1886

an gerechnet gewählt. Alle 2 Jahre scheidet die Hälfte der gewählten Vertreter und

Ersobmänner aus.Die erstmalig ausscheidenden Vertreter werden durch das bei der ersten Wahl
von dem Leiter der Wahlverhandlung zu ziehende Loos bestimmt, während demnächst steto
die nach ihrer Wahl älteren Verkreter mit ihren Ersahzmännern ausscheiden. Ausscheidende
Vertreter und Ersatzmänner sind wieder wählbar. (efr. &amp;. 44 des Unfall-Versicherungs-.
gesehes vom 6. Juli 1884 cj. F. 35 al. 4 des Gesezes vom 11. Juli 1987).

II. Wahl der Veisitzer zum Schiedogericht.
. 6

Von den Vertretern der Arbeiter sind 2 Beisitzer zu dem nach 4. der Regierungs-

verordnung vom 24. Dezember 1887 zu errichtenden Schiedsgericht und für jeden Beisitzer ein
erster und zweiter Stellvertreter zu wählen, welche ihn in Behinderungsfällen zu vertreten
und im Fall des Ausscheidens an dessen Stelle für den Rest der Wahlperiode in der

Reihenfoche ihrer Wahl als Beisitzer einzutreten haben.
Die Wahl erfolgt unter Leitung eines Beauftragten der Hürstlichen Landesregierung

(efr. . 47 des Unfall- lihemugsgeseges vom 6. Juli 1684 cj. S. 36 al. 3 des Reichs-
Gesetzes vom 11. Juli1

S. 7.

Wählbar sind die im F. 3 dieses Regulativs bezeichneten, dem Mbeiterstond an-
gehörigen Personen (efr. §. 36 al. 2 des Reichsgesezes vom 11. Juli 1887).

5. 8.
Mindestens 3 Tage vor dem Wahltermine sind unter Angabe des letzteren, des

Wahlorts und des Wahllokals die sämmtlichen Verkreter der Arbeiter von dem Beauf-

tragten der Fürstlichen Landesregierung zur Theilnabme an der Wahl schriftlich einzuladen.
Jeder zur Wahl erschienene Vertreter hat eine Stimme.

ie Wahl eines jeden der beiden Beisitzer und eines jeden seiner beiden Siell-

vertreter findet in je einem besonderen Wahlgange slatt.
Die Wahl erfolgt durch Stimmzeltel. Stimmen, welche auf nicht Wählbare

entfallen, oder die Gewählten nicht deutlich bezeichnen, werden nicht mitgezählt. Bei

Stimmengleichet. entscheidet das von dem Leiter der Wahlverhandlung zu ziehende Loos.
(esr. s. 17 al. 4 des Ungall Versschrungsgeseßs vom 6. Juli 1884 cj. F. 30 al. 3 des
gur vom 11. Juli1



g. 9.
Die Beisitzer und deren Siellvertreter werden auf 4 Jahre, vom 1. Januar 1886

an gerechnet, gewählt. Alle 2 Jahre scheidet einer der Beisiher und dessen erster und
zweiter Stellvertreter aus. Der erstmalig ausscheidende Beisitzer wird durch das bei der

ersten Wahl von dem Leiter der Wablverhandlung zu ziehende Loos bestimmt, wäbrend

demnächst stels der nach seiner Wahl ältere Beisitzer mit seinen beiden Siellvertretern

ausscheidet. Ausscheidende Beisitzer und Stellvertreter sind wieder wählbar. Das Mandat

der Gewählten erlischt, sobald eine der in den §. 7 bezw. 3 diele Regulativs bezeich-
neten Voraussetzungen bei ihnen aich mehr zutrifft. (efr. F. 47 al. 6 des Unfall-Ver-
sicherungsgesebes vom 11. Juli 1887).

8. 10.

Die zu Beisitzern und Stellvertretern Gewählten sind zur Annahme der Wahl
verpflichtet. Die Ablehnung der Wahl ist nur aus den in F. 15 des Gesetzes vom 30.

Oktober 1887, betr. die Ausführung des Reichogesetzes über die land= und forstwirth-

schaftliche Unfallversicherung, angegebenen Gründen zulässig.
Ausscheidende Beisitzer oder Stellvertreter können die Wiederwahl für die nächste

Wahlperiode ablehnen. Wird die Ucbernahme und die Wahrnehmung der Obliegenheiten
des Amtes eines Beisitzers oder Stellvertreters aus anderen Gründen verweigert, so kann

dieselbe Selten der Fürstlichen Landesreglerung durch Geldstrafen bis zu 500 Mark

gegen die sich Weigernden erzwungen werden. (ckr. K. 49 al. 2 des s
gesebes vom 6. Juli 1884 ch. S. 36 des Reichsgesetzes vom 11. Juli1

. 11.

Kömmt eine Wahl in Ermangelung des Vorhandenseins von Krankenkassen, die

zur Wahl von Abbeitervertretern berechtigt sind, oder aus anderen Gründen nicht zu

Stande, oder verweigern die Gewählten troh der in F. 17 dieses Regulativs zu treffen-

* Zwangemahregeln gleichwohl ihreDienflleistung, so hat, solange und soweit dies der
I ist, die untere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Sitz des Schiedsgerichtes
7 ist, die Beisitzer und deren Stellvertreter aus der Zahl der wählbaren Personen

(esr. §. 7 dieses Regulativs) zu ernennen. (cir. 8. 49 al. 4 des osLerses vom 6. Juli 18684 cj. 8. 36 des Reichsgesezes vom 11. Juli1

III. Wahl der nichtständigen Vheiiter zum Landesversicherungsamt.

Von den Vertretern der Arbeiteeé 115 ferner aus ihrer Mitte 2 Beisitzer zum

bandesversicherungeamt und für jeden Beisitzer ein erster und zweiter Stellvertreter zu
wählen, welche ihn in Behinderungsfällen zu vertreten und im Fall des Ausscheidens an

dessen Stelle für den Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl als Beisiyer

enureen haben.e Wahl erfolgt unter Leitung des baudesversicherungsamtes. (cir. 55. 87,
des zurseseue vom 6. Juli 1884 ci. §. 45 des Reichsgesetzes rP
11. Juli 1887)



8. 13.

Mindestens 3 Tage vor dem Wahltermine sind unter Angabe des letzteren, des
Wahlorts und des Wahllokals die sämmtlichen Vertreter der Arbeiter von dem Beauf-

tragten des Landesversicherungsamtes zur Theilnahme an der Wahl schriftlich einzuladen.
Jeder zur Wabl erschienene Vertreter hat eine Stimme.

Die Wahl eines jeden der beiden Beisitzer und eines jeden seiner beiden Stell-
vertreter findet in je einem besonderen Wahlgang statt.

Die Wahl erfolgt schriftlich mittess Abgabe von Stimmzetteln. Stimmen, welche
auf nicht Wählbare entfallen, oder die Gewählten nicht deutlich bezeichnen, werden nicht

mitgezählt. Bei Stmmengleichheit enlscheidet das von dem Leiter der Woerhandlua
zu ziehende Loos. (cir. 95. 87, 93 des Ungal. osicherungegestbet vom 6. Juli 18cj. §. 45 des Reichogesetzes vom 11. Juli1

F. 14.

Die Amtedauer der wichteihige Mitglieder währt 4 Jahre und wird das erste
Mal vom 1. Januar 1888 ab ger

Das Mandat der Genähsen zuclih, sobald eine der in den 5H. 7 bepv. 3 dieses

Regulativs bezeichneten Voraussechungen bei ihnen nicht mehr zutrifft. (cir. 88. 87 al.

3, 93 des knan. icrichrunge Gesedes vom 6. Juli 1884 cj. §. 45 des Reichsgeseesvom 11. Juli1

§S. 15.

Kömmt eine Wahl in Ermangelung des Vorhandenseins von Krankenkassen, die

zur Wahl von Arbeilervertretern berechtigt sind, oder aus anderen Gründen nicht zu

Stande, erneunt Kürstliche Landesregierung, jolange und soweit dies der Fall ist, die Bei-

siver aus der Zahl der in §. 3 gedachten Personen. (c(r. §. 93 al. 2 des Unfall-Ver-
sicherungsgeseves vom 6. Sah 1884 cj. S. 45 des Reichsgesetzes vom 11. Juli 18°27).

IV. Vergütungssätze.

g. 16

Die Vertreter der Arbeiter und deren Ersatzmänner, sowie die gewählten Beisitzer
zum Schiedsgericht und deren Siellvertreter erbalten den ihnen aus Anlaß ihrer Dienst-

leistungen entgangenen Arbeitsverdienst nach dem Tagesverdienst, mit welchem sie zu den

Krankenkassen veranlagt sind, vergütet. Vei Reisen, welche dieselben auf Anordnung oder
Einladung des Beauftragten Fürstlicher Landesregierung, des Fürstlichen Landesversicherungs-
amtes oder des Vorsitzenden des Schiersgerichts unternehmen, erhalten dieselben außer der
Vergülung des Lohnausfalls ein Tagegeld von 2 Mark.

Die Feststellung der bezüglichen Forderungen und die Zahlungsanweisung der fest-

gesebten Vergütung erfolgt durch diejenige Behörde bezw. brienigen Beamten, welche
die Dienstlristung angrordnet brzw. begebrt haben. Celr. §.4al.1, 10 al. 2 de
Unfalloersichrongagefeßeg vom 6. Juli 18814 cj. F. 35 al. " 1% Meichsgesehes vom
11. )



. 11.

Den von den Vorständen der Krankenkassen zur Theilnabme an den Untersuchungs-

verbandlungen gewählten Vevollmächtigten wird nach demjenigen Lobniatz, mit welchem
sie zu den beimiffenden Krankenkassen veranlagt sind, für den entgangenen Arbriteverdieust

Ersatz geleistet.
Die Anweisung zur Zahlung des Ersatzes ersolgt durch den Vorsitzenden des

Landesausschusses. (efr. §. 55 des Unfallversicherungsgesezes vom 6. Juli 1884 cj. F.
37 des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887).

8. 18.

Gegen die Festsetzung der den Arbeitervertretern und deren Ersatzmännern, sowie
den Bevollmächtigten der Krankenkassen zu gewährenden Vergütungssätze ist die Beschwerde
an Hürstliche Landesregierung zulässig. Dieselbe entscheidet endgiltig. (esr. . 44 al.

4 henlunfaldBersicherungsgesehes vom 6. Juli 1884 d. F. 47 des Reichsgesetzes vom
11 )

§9
Abänderungen und Ergänzungen dieses Regulativs bleiben vorbehalten.

Greiz, den 15. Februar 1888.

Fürstlich Reuß-Plauische Laudesregierung.
Faber.

Richter.

Druckfehlerberichtigung.
S. 3 der Ges.-Samml. von 1887 z#n in F. 7 Zeile 4 zwischen den Worlen „Ort“ und

obei“ ein Komma zu seben
S. 127 der Ges.-Samml. v. aanz es unter I. Zeile 1 slatt „. 7“ heißen „§. 3“





Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

W 2.
(Ausgegeben am 27. März 1888.)

5. Neglerungs-Verordnung vom 24. Februar 1888

als Nachtrag zu der Regierungsverordnung vom 11. November 1871, die
Ausführung des Gesetzes über das wegen der polizeilichen Beaufsichtigung

der Baue zu beobachtende Verfahren betreffend.
Zur Ansführung des Gesetzes vom 10. November 1871, das wegen der polizei-

lichen Beaussichtigung der Baue zu beobachtende Verfahren betreffend. wird mit Höchster
Genehmigung Sercuissimi als Nachtrag zu der Regierungsverordnung vom 10. No-

vember 1871 Folgendes verordnet:
8. 25 u.

Der Beginn eines jeden Vaues aus roher Wurzel (S. 6 der Regierungs-Ver-
ordnung vom 10. November 1871) ist binnen 3 Tagen vom Bauherrn dem Gemeinde-

vorstande des Orts, in dessen Bezirk der Bau ausgeführt werden soll, schriftlich oder

mündlichRanzuzeigeen.
In den Städten sind die Baupolizeibehörden, in den Dörfern die Gemeinde-

vorstände verpflichtet und berechtigt, den begonnenen Bau in Bezug darauf zu über-
wachen, ob die Ausführung dem genehmigten Bauplane und den gestellten Baubedingungen
gemäß, namentlich auch hinsichtlich der Stellung des Gebäudes zu den Straßen erfolgk.
Dem die Ueberwachung bewirkenden Beamten ist auf Erfordern der genehmigte Bauplan
und die Verfügung der Baupolizeibehörde, durch welche die Genehmigung erfolgt ist,
Seiten des Bauherrn oder des Bauhandwerkers zur Einsichtnahme vorzulegen.

Vauunternehmer, welche dieser Anzeigepflicht nicht genügen, werden mit Geld-
strafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft.

F. 26a.

Die Ingebrauchnahme eines der vorgängigen obrigkeitlichen Genehmigung bedürf-
enden Neubaues oder Reparaturbaues vor Erfolg der in F. 7 Gesebes vom
10. November 1871 vorgeschriebenen Bauvollendungsanzeige wird onenteg Die Zu-

lassung von Ausnahmen bleibt bis auf Weiteres dem Ermessen der Baupolizeibehörde

vorbehalten.
2



Der Bauunternehmer, welcher diesem Verbot zuwider die Ingebrauchnahme vor-

nimmt oder beltatte. wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Hast bis zu
6 Wochen bestraft.

Auch hat die Baupolizeibehörde die Ausweisung der in dem unvollendeten Bau

elwa Wohnenden, oder was sonst im effentlichen Interesse aus polizeilichen Rücksichten

zu thun nöthig ist, zu verfügen.

Greiz, am 24. Februar 1888.

Fürßlich Reuß. Plautsche Landesregierung.
Richter.

6.Meglerung. Verorduucg vom 10. März 1888,
eichentransporte betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird betreffs des Leichentrausporlwesens
in Berücksichtigung des Beschlusses des Bundesraths vom 1. Dezember 1887 und im

Anschluß an die hierunter abgedruckten Vorschriften des Betriebsreglements für die Eisen-
bahnen Deutschlands Folgendes verordnet:

I. Algemeines.

8. 1.

Der Transport einer Leiche von dem Sterbeorte nach einem anderen Orle, sofern

der letztere nicht kraft beflehender Parochialverhältnisse der Bestattungeplaßz des ersteren
ist, oder der Transport einer beiche im Fall einer Wiederausgrabung von dem Bestatkungs-
orte an einen dritten Ort darf nur auf Grund eines Leichenpasses stattfinden.

8. 2.

Die Ausstellung der Leichenpässe ersolgt innerhalb des Frsienchums durch das
Fürstliche Landrathsamt bezw. den Fürsllichen Amtsrichter in Burg

Die örtliche Zuständigkeit regelt sich in der Weise, daß im#en Ball diejenige

Behörde den Leichenpaß ausnusielln hat, in deren Bezirk der Sterbeort oder — im Falleeiner Wiederausgrabung — der seilherige Vestaltungnnt liegt. Es ist sich dabei des

aub O angefügten Formulars zu bedienen.

8. 8.

Jedem Leichentransport ist eine zuverlässige Person als Begleiter beizugeben.

II. Keichentransporte ohne Zenutung der Eisenbahn.
Der Leichenpaß hinsichtlich der nicht ir der Eisenbahn zu transporlirenden

Leichen darf nur nach Beibringung
u. eines beglaubigten Auszugs aus dem Sierberegister,
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 eines von einem zur inneren Praxis berechtigien Arzte bezw. dem Bezirks-

oliius (clr. S. 5) ausgestellten Zeugnisses, aus welchem hervorgehen muß,
daß der Aussteller desselben die Leiche besichtigt habe und an welcher Krank.
heit der Tod erfolgt sei,

. einer Aeußerung desselben. Arztes bezw. des betreffenden Bezirksphysikus

(ekr. §. 5) über die besonderen Vorsichtsmaßregeln, welche für den be-

treffenden krrandt zur Bedingung zu machen seien,
in den Zällend.. 152/ der ctrqutozeßotdntmg vom 1. Februar 1877
(Reichsgesetzblatt ftc Seiten der Staatsanwaltschaft oder des
#nmtszichern ast rt  ns „ Genehmigung der Beerdigung,

ertheilt werden.

2

n

g. 5.

a. Das in d. sub b erwähnte Zeugniß eines zur innern Praxis berechtigten
Arztes soll für alle eichentranzporte, welche ohne Benutung der Eisenbahn erfolgen, und
deren deftnitives Ziel ein hierländischer Ort ist, dann genügen, wenn der Tod nicht an

einer ansteckenden Krankheit erfolgt ist.
Dagegen ist

b. das beregte Zeugniß von dem beiressenden Bezirksphysikus auszustellen, wenn
der Transport der Leiche nach einem anderen Staatsgebiete gerichtet ist, sowie in allen

ällen — daher auch bei Blandetraneporten —, in welchen der Tod au einer anstecken-
den Krankheit (wie z. V. Cholera, Pocken, Exanthemtyphus 2c.) erfolgt ist.

Es bleibt jedoch den Fhireysuit in Fällen der unter lit. a gedachten Art,

von welchen sie Kenntniß erhalten, die eigne Cognition in der Sache dergestalt vorbe-
halten, daß sie Bedenken, welche ihnen mit Rucksicht auf die obwaltenden besonderen
Umstände gegen die von dem Aussteller des Zeugnisses für zulässig erklärte Art und
Weise des Transporks der Leiche bezlehentlich gegen die Stakthaftigkeit des fraglichen
Leichentransports überhaupt beigehen, bei der zu Auostellung des Lelschenpasses berufenen
Behörde geltend zu machen haben.

Derartige Bedenken sind Seiten der Behörden gehörig zu berücksichtigen.

8. 6.

In allen Fällen, in welchen der Tod an einer ansteckenden Krankheit erfolgt ist
und der Transport ohne Benutzung der Eisenbahn stattfinden soll, darf der Transport
nur in doppelten Särgen erfolgen, von welchen der innere, den Leichnam unmittelbar

umschließende, ein sorgfältigst verlötheter Mctallsarg, der äußere aber aus hartem Holz

und znodst seln muß.
i Leichentransporten, welche ohne Benutung der Eisenbahn nach einem außer=halb desnieshntn gelegenen Orte gerichtet sind, muß die Einsargung auch in den

Fällen, in welchen der Tod nicht an einer austeckenden Krankheit erfolgt ist, nach den
Vorschiiften bewirkt werden, welche in den nachstehenden §§. 9. 10 für die Fälle der

Beförderung der Leichen mittelst Eisenbahn angegeben find.
2.



S. 7.

Erscheinen bei Transporten von Leichen ohne Venutzung der Eisenbahn unter be-
sonderen Umständen,z.B. während der wärmeren Jahrezeit, oder bei wassersüchtigen
oder sehr setten Leiches. beziehentlich außer der anzuordnenden doppelten Versargung der

beiche, noch besondere Vorsichtsmaßregeln, wie z. V. Ausfüllen der Körperhöhlen mit
conservirenden Ingredienzen (Kohlenpulver, Chlorkalk, aromatischen Kräutern 2c.) oder

Umhüllung des Körpers mit, in Snblimatauflälung getränkten Binden, oder Injektion
von Sublimatauftösung in die Gefäße derLeiche und dergleichen, aus Rücksichten auf
die öffentliche Gesundheitspflege aasorderlich so sind dieselben von dem Arzte, welcher das

im K. 4 sub b gedachte Zeugniß auszustellen hat, anzuordnen und in dem lehteren
zur Bedingung der Transportgestatlung zu machen.

III Feichentransporte auf Eisenbahnen.

8. 8
Der Leichenpaß für Leichen, deren Transport auf der Eisenbahn erfolgen soll,

darf nur erkheilt werden, wenn die nachstehenden Ausweise geliefert worden flud:

ein beglaubigter Auszug aus dem Sterberegister,

eine nach Anhörung des behandelnden Arztes autgestee Bescheinigung des
Bezirksphysikus über die Todesursache, sowie darüber, daß nach seiner Ueber-
zeugung der Beförderung der Leiche gesundheitliche Bedenken nicht entgegenstehen,
ein Ausweid über die vorschristsmäßig erfolgte Einsargung der Leiche (§. 34
Absatz 2 des Eisenbahn-Betriebs-RNeglements in Verbindung mit §§. 9, 10

dieser Bestimmungen),
in den Fgällen des §. 157 der Strafprozebordnung vom 1. Februar 1877

(Reichsgeseblatt Seite 253) die Seilen der Staatsanwaltschaft oder des Amts-

richters ausgestellte schriftliche Genehmigung der Beerdigung.
Die Nachweise zu a und b werden bezüglich der Leichen von Militärpersonen,

welche ihr Standquartier nach eingetretener Mobilmachung verlassen hatten (F. 1, 2 der
Verordnung vom 20. Jannar 1879 Reichögesetzblatt p. 5), durch eine Bescheinigung der

#tändigen Militärbehörde oder Dienststelle über den Sterbefall unter der Angabe der
Todesursache und mit der Erklärung, daß nach ärzklichem Ermessen der Beförderung der
Leiche gesundheitliche Bedenken nicht entgegenstehen, ersetzt.

—T

2

m

8. 9.

Der Boden des Sarges muß mit einer mindestens5Cenlimeter hohen Schicht
von Sägemehl, Holzkohlenpulver, Torfmull oder dergleichen bedeckt und es muß diese
Schicht mit 5 Prozent Karbolsäurelösung") reichlich besprengt sein.

*!) Anmerkung. Ein Theil egenennter verflüssigter Karbolsäure (Acidum ii3 lique-laclum) 1 n 18 Thellen — sa unter haufigem nL
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8. 10.

In besonderen Fällen, z. B. für einen Transport von längerer Dauer oder in
warmer Jahreszeit kann nach dem Gutachten des Bezirksphysikus eine Behandlung der
beichen mit fäulnihwidrigen Mitteln verlangt werden.

Diese Behandlung besteht gewöhnlich in einer Einwickelung der Leiche in Tücher,
die mit 5procentiger Karbolsäurelösung getränkt sind. In schweren Fällen muß außerdem

durch Einbringung von gleicher Karbolsäurelösung in die Brust= und Bauchhöhle (auf
die beiche eines Erwachsenen zusammen mindestens 1 Liter gerechnet) oder dergleichen für
Unschädlichmachung der Leiche gesorgt werden.

. II.

Ist der Tod im Verlauf einer der nachstehend benaunten Krankheiten: Pocken,

Scharlach, Flecktyphus, Diphterie, Cholera, Gelbfieber oder Pest erfolgt, so ist die Be-
förderung der Leiche mittelst der Eisenbahn nur dann zuzulassen, wenn mindestens ein
Jahr nach dem Tode verstrichen ist.

Bei Ausstellung von Leichenpässen für Leichenkransporte unter Benutzung der
Eisenbahn, welche nach dem Ausland gehen, sind außer den vorstehenden Bestimmungen
auch die von dem Reich mit ausländischen Regierungen hinsichtlich der Leichentransporte
abgeschlossenen Vereinbarungen zu beachten.

IV. zuföeslimmungen.
Die Verpflichtung zu W- # Stolgebühren am Sterbeorl der zu

transportirenden Person bleibt unberührt und haben die zu Ausstellung der Leichenpässe
zuständigen Behörden hierauf besonders hinzuweisen.

F. 14.

Zuwiderhandlungen gegen das im Vorstehenden Angeordnete sind mit Geldbuße
bis zu Dreihundert Mark zu ahnden. Darüber, daß den beregten Vorschriften allenthalben
genau nachgegongen werde, haben die betreffenden Ortspolizeibehörden im Verein mit den
Bcezirksphysikern Aussicht zu führen.

Für die Ausstellung des geichenpasses *3 eine Gebhr von drei Mark einschließlich

des Schreibelohns in Ansatz zu bringen.

Die Regierungsverordnung vom 22. Erptenber 1874, Leichentransporle betr.,
wird aufgehoben.

Greiz, am 10. März 1888.

Furstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Faber.

Richter.



O

Leichen-Paß.

Die nach Vorschrift eingesargte Leiche de am

(Ort)
18. u an

(Aller)

verstorbenen
und Zunamen desForherbenen, * Kindern Siand der ener

Jjährigen

#!en

(#rbetrlahe)
(Stonp. vor.

mittelst
ohne Venutzung der übersoll Eisenbahn von «-

----, nach zur Be-

stattung gebracht werden. Nachden zu dieser Ueberführung dem * der Leiche
(Stand und Name)

die Genehmigung ertheilt worden

ist, worden sinmuliche Behörden, deren Bezirke durch diesen Leichentransport berührt

werden, ersucht, denselben ungehindert und ohne Aufenthalt weiter gehen zu lassen.

den —# 18

(Unterschris).

Anlage.

Bekanntmachung, betreffend die Abänderung des Betriebs-Reglements

für dieeEisenbahnen Deutschlands.

Der Bundesrath bat in seiner Sihung vom 1. d. M. auf Grund des Artikels

45 der 668 Folgendes beschlossen:
. Der §. 34 des Betriebs-Reglements für die Eisenbahnen Deutschlands vom

11. wal 1874 (Centralblatt für das Deutsche Reich S. 179) erhält nachstehende Fassung:

8. 34.

1. Der Trausport einer Leiche muß, wenn er von der Ausgangsstation des Zuges

erfolgen soll, wenigstens 6 Stunden, wenn derselbe von einer Zwischenstation ausgehen
soll, wenigstens 12 Stunden vorher angemeldet werden.
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2. Die Leiche muß in einem hinlänglich widerstandsfähigen Metallsarge luftdicht

eingeschlossen und letzterer von einer hölzernen Umhüllung dergestalt umgeben sein, daß

jede Beshiebnn des Sarges innerhalb der Umhüllung verhindert wird.
ie Leiche muß von einer Person begleitet sein, welche ein Fahrbillet zu lösen

und buntrn 3 zu benutzen hat, in dem die Leiche befördert wird.

4. Bei der Aufgabe muß der vorschriftsmäßig ausgefertigte Leichenpaß beigebracht
werden, welchen die Eisenbahn übernimmt und bei Ablieferung der Leiche zurückstellt.

Die Behörden und Dienststellen, welche zur Ausstellung von Leichenpässen befugt sind,

werden besonders bekannt Genoccht. Der von der zuständigen Behörde oder Dienftstelle
ausgeserkigte Leichenpaß hat für die ganze Länge des darin bezeichneten Transportweges
Geltung. Die tarifmäßigen Transporkgebühren müssen bei der Aufgabe entrichtet werden.

Bei Leichentransporten, welche aus ausländischen Staaten kommen, mit welchen
vom Reich eine Vereinbarung wegen wechselseitiger Anerkennung der Leichenpässe abge-

schlossen ist, genügt die Beibringung eines der Vereinbarung wisprechende Leichenpasses

der *e 7 Vereinbarung zuständigen ausländischen Behördeie Beförderung der Leiche hat in einem besenderen, bedeckt gebauten Güter-
wagen ! üze Mehrere Leichen, welche gleichzeitig von dem nämlichen Abgangsort

nach dem nämlichen Beslimmungsort aufgegeben werden, können in einem und demselben
Güterwagen verladen werden. Wird die Leiche in einem ringsumschlossenen Leichenwagen
befördert, so darf zum Eisenbahntransport ein offener Güterwagen benußt werden.

6. Die Leiche darf auf der Fahrt nicht ohne Noth umgeladen werden. Die Be-
förderung muß möglichst schnell und ununterbrochen bewirkt werden. bäßt sich ein längerer
Aufenkhalt auf einer Station nicht vermeiden, so ist der Güterwagen mit der Leiche
thunlichst auf ein abseits im Freien belegenen Geleise zu schieben. Innerhalb sechs
Stunden nach Ankunft des Zuges auf der Bestimmungostalion muß die Leiche abgeholt
werden, widrigenfalls sie nach der Versügung der Ortzobrigkeit beigeseht wird. Kommt

die Leiche nach 6 Uhr Abends an, so wird die Abholungfrist vom nächsten Morgen 6Uhr ab gerechnel. Bei Ueberschreitung der Abholungefrist ist die Eisenbahn berchun,

Wagenstandgeld zu erheben.

7. Wer unter falscher Declaration Leichen zur Beförderung bringt, hat außer der
Nachzahlung der verkürzten Fracht vom Abgangs= bis zum Bestimmungsort das Vierfache
dieser Frachtgebühr als Konventionalstrafe zu entrichten.

8. Bei dem Transport von Leichen, welche von Polizeibehörden, Krankenhäufern,
Strafanflalten u. s. w. an öffentliche höhere Lehranstalten übersandt werden, bedarf es

einer Vegleitung nicht. Auch genügt es, wenn solche Leichen in dichwerschlossenenKite
aufgegeben werden. Die Bekörderung kann in einem offenen Gülerwagen erfolgen.
ist zulässig, solche Güter in den Wagen mitzuverladen, welche von fester ninshee

(Holz, Metall und dergleichen) oder doch von festen Umhüllungen (Kisten, Fässern und
dergleichen) dicht umschlossen sind. Bei der Verladung ist mit besonderer Vorsicht zu
verfahren, damit jede Beschädigung der Leichenkiste vermieden wird. Von der Zusammen-
ladung sind ausgeschlossen: Nahrungs= und Genuhmittel einschließlich der Rohstoffe, aus
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welchen Nahrungs= oder Genußmittel hergestellt werden, sowie die in Anlage D. zu
. 48 des Betriebsreglements unter I bis III aufgeführten Gegenstände. Ob von der

Beibringung eines Leichenpasses abgesehen werden kann, richtet sich nach den von den

zuegieene dieserhalb ergehenden Bestimmungen.
Auf die Regelung der Beförderung von Leichen nach on Vestattungsplat#des Etelbemde finden die vorstehenden Bestimmungen nicht Anwendu

II. Vorstehende Bestimmungen treten am 1. April 1888 in An-

Verlin, den 14. Dezember 1887.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
bez. v. Boetticher.



Gesetsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

M 3.
(Ausgegeben am 16. Juni 1888.)

7. Neggierungs· Verordnun vom 11. April 1888,
einige E— zu dem Reichsgesetz vom 11. Juli 1887,

betr. die Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten Personen.

Zur Ausführung des Reichsgesepes vom 11. Juli 1887, betr. die Unfallversiche=

rung der bei Vauten beschäftigten Personen, wird auf Grund von F. 30 Absatz 2 des-

selben mit Höchster Genehmigung Serenissimi Folgendes verorduet:

8.
Die sämmtlichen Gemeinden und Fatazin= des Fürstenthums bilden behufs ge-

meinschaftlicher Uebernahme korienigen Lasten, welche der Versicherungsanstalt aus Un-
sällen bei den in §. 21 lit. b des obengedachten Gesebes bezeichneten Bauarbeiten auf
Grund desselben erwachsen * von ihnen in Gemäßheil des §. 30 al. 1 ebendaselbst

zu — sind, einen Verband (nach Maßgabe des §. 30 Abs. 2 des Gesetzes vom
11. Juli1

sen hat seinen Sih in Greiz und sleht unter der Aufsicht Fürstlicher Landes-

regierung.
Die Verlrelung und Verwaltung dieser Vereinigung erfolgt durch den Vorstand

des Fürstlichen Landrathsamts. 6. 2.

Die für den Verband zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Geldmiltel
werden von den einzelnen Gemeinden und Gutsbezirken des Fürstenthums nach dem Ver-

hällulß der aus denselben zu entrichtenden direkten Staatsskeuern aufgebracht.

eder Gemeinde= oder Gutsbezirk hat die auf ihn entfallende Beitragsquote nach
dem für die Gemeinde--Umlagen bestehenden Fuße aufzubringen.

Greiz, am 11. April 1888.

Furstlich Reuß. Plauische Landesregierung.
Kaber.

Richter.

8
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§. Landtagsabschied für den hwölften außerordentlichen Landtag.

Wir Heinrich der Zwei und Iwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reust, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c 2c.

urkunden *desüen hiermit zu wissen:Am Schlusse des von Uns einberufenen zwölften außerordentlichen Landtags geben
Wir in Gemahgen der Bestimmung im F. 85 der Verfassungsurkunde dem Landtage

Unsere Grllärung bezüglich der staltgehabten Berathungen dahin kund:
Die Vorlagen:

n. betreffs der Zustimmung zu den Art. IV und X des zwischen Reuß Aellerer

Linie einerseits, und Preußen, Sachsen-Weimar- Eisenach, Schwarzburg-
Rudolstadt und Reuß Jüngerer Linie andererseits, vorbehaltlich der Rati-
fikation abgeschlossenen Staatsvertrags über Herstellung einer von Triplis
über Auma, Ziegenrück, Nemptendorf, Friesau, Ebersdorf und Lobenstein

nach Blankenstein führenden Eisenbahn,
b. über ein Gesetz in Betreff der Gewährung von Entschädigung für in Folge

von Milzbrand gefallene oder getödtete Rinder
haben durch Entgegennahme der zustimmenden Entschließungen des Landtags Erledigung
gefunden.

Wir versichern Unseren getreuen Landtag Unserer Huld und Gnade und haben
zur Bekundung des Vorstehenden den gegenwärtigen

Landtagsabschied
ausferligen lassen und nach Beidrückung Unseres Fürstlichen Insiegels Höchsteigenbändig
vollzogen.

" Gegeben Neue Burg Greiz, am 14. April I#838.

(L. 8.) Heinrich XXII.
Faber.

9. i Bekanntmach vom 16. April 1888,
betreffend — des Regulativs vom 22. März 1859 über die Unter-

stützung erkrankter und arbeitsunsähig gewordener Straßenarbeiter.

Nachdem die Straßenarbeiter den reichsgesetzlichen Bestimmungen geman gegen
Krankheit und Unsälle versichert sind, wird das Regulaliv vom 22. März 1859, die
Unterstühung erkrankter und arbeitonnfähig gewordener Straßenarbeiter bereffend, mit

Höchstlandesherrlicher Ernachliomg andurch aufgehoben.Greiz, am 16. April1

urslich Reuß-Plauishe Landesregierung.
Ho —8 W Richter.
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10. Negi § Bekannt vom 11. Mai 1888,

betreffend Erweiterung der Regierungs- — vom 7. Juni- 1873
über die Anwendung des durch das Gesetz vom 25. Februar 1873 ein-

geführten Submissionsverfahrens bei Zuwiderhandlungen gegen die Gesetze

über Zölle und indirekte Stenern.

Auf Grund des §. 3 des Gesetzes vom 25. Februar 1873, betreffend Einfübrung

des Submissionsverfahrens in Untersuchungen wegen Zuwiderbandlungen gegen die Ge-
setze über Zälle und indirekte Steuern undin Erweiterung der Regierungs-Bekanntmachung

vom 7. Juni 1873 wird den Fürstlichen Steuerstellen die Befugniß ertheilt: das Sub-

missionsverfahren nach dem eitirten Gesetze bei allen im Werwaltungswege gekührten
Untersuchungen anzuwenden, welche bei dem Generalinspektor des Thüringischen Zoll= und

Handelsvereins nach den einschlagenden Pestimmungen der vandes- oder Reichsgesetze zur
erstinstanzlichen Entscheidung zu bringen sind.

Solches wird zur Nachachlung andurch bekannt gemacht.

Greiz, am 11. Mai 1888.

Furstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Faber.

Richter.

II. Negi o-Bekanutmach vom 5. Juni 1888,

den zwischen den Staatsregierungen des Königreiches Preußen, des Groß-
herzogthumes Sachsen sowie der Fürstenthümer Schwarzburg-Rudolstadt,
Reuß Aelterer und Neuß Jüngerer Linie wegen Herstellung einer Eisen-

bahn von Triptis nach Blankenstein durch den Königlich Prenßischen

Staat abgeschlossenen Staatsvertrag betreffend.
er zwischen den Staatsregierungen des Königreiches Preußen, des Großüherzog-

thumes D sowie der Fürstenthümer Schwarzburg-Rudolstadt, Reuß Aelterer und

Reuß Jängerer Viniewegen der Herstellung und des Betriebes einer Eisenbahn von Triptis
oder einem anderen in der Nähe belegenen Punkte der Linie Leipzig- Gera-Probstzella
nach Blankenstein durch die Staatsregierung des Königreiches Preußen unkerm 30. No-

vember 1887 abgeschlossene Vertrag wird nach allseitiger Natifikation zur allgemeinen
Nachachtung hierdurch bekannt gemacht.

Greiz, am 5. Juni 1888.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.

v. Veltern,PristenhorI. 9

Saupe.

3%
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Staatsvertrag
wischen Preußen, Reuß Aelterer Linie, Sohs- Weimar, Schwarzburg-

Ruroisoodt und Reuß Jüngerer Linie wegen Herstellung einer Eisenbahn

von Triptis nach Blankenstein.

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, Seine Durchlaucht
der Fürst Reuß Aelterer Linie, Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen-
Weimar, Seine Durchlaucht der Hürst zu Schwarzburg-Rudolstadt und Seine Durch-
laucht der Fürsi Neuß Jüngerer Linie haben zum Zwecke einer Vereinbarung über die

Herstellung einer Eisenbahn von Triptis nach Blankenstein zu Bevollmächtigten ernannt:
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:

Allerhöchstihren Geheimen Ober-Regierungs-Rath Dr. Paul Micke,
Seine Durchlaucht der Fürst Reuß Aelterer Linie:

Höchstihren Geheimen Regierungsrath Bruno von Geldern-Crispendorf,

Seine Königliche Hoheit der Großherzog FIen EiieHöchstihren Regierungsrath Dr. Carl vogt,
Seine Durchlaucht der Fürst zu —

Höchstihren Staatsrath Ferdinand Hauthal,
Seine Durchlaucht der Fürst Reuß Jüngerer Linie:

Höchstihren Staatsrath Walther Engelhardt,
welche, unter dem Vorbehalte der Landesherrlichen Ralifikation, nachslehenden Staats-

vertrag abgeschlossen haben: 4r .
Artikel I.

Die Königlich Preußische Regierung beabsichtigt, eine Eisenbahn von Triptis oder
einem in der Nähe belegenen Punkte der Linie Leipzig-Gera-Probstzella nach Blanken-
stein für eigene Rechnung auszuführen, sobald Sie die gesetzliche Ermächtigung hierzu
erhallen haben wird.

Die Großherzoglich Sächsische, die Fürstlich Reuß. Plouische Regierung Aelterer
vinie und die Zürstlich Reuß. Plauische Regierung Jungerer Linie gestatten der Königlich
Preußischen Regierung den Bau und Betrieb dieser Bahn innerhalb Ihrer Staatsgebiete.

Arlikel II.

Die Feststellung der gesammten Vauentwürse für die den Gegenstand dieses Ver-
trages bildende Eisenbahn soll ebenso wie die Prüfung der anzuwendenden Fahrzeuge,

einschließlich der Dampfwagen, lediglich der Königlich Preuhischen Regierung zustehen,
welche indeß sowohl bezüglich der Führung der Vahn, wie bezüglich der Anlage der
Stalionen in den einzelnen Staatsgebieten elwaige besondere Wünsche der betreffenden
Regierungen thunlichst berücksichtigen wird. Jedoch bleibt die landespolizeiliche Prüfung
und Genehmigung der Bauentwürfe, soweit diese die Herstellung von Wegeübergängen,
Brücken, Durchlässen, Flußkorrekturen, Vorfluthanlagen und Parallelwegen betreffen, nebsl
der baupolizeilichen Prüfung der Bahnhofsaulagen jeder Regierung innerhalb Ihres Ge-
bietes vorbehalten.
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Sollte demnächst nach Pertigstellung der Bahn in Folge eintretenden Bedürsnisses
die Anlage neuer Wasserdurchlässe, Staats= oder Vizinalstraßen, welche die geplante
Eisenbahn krenzen, von den einzelnen Landesregierungen angeordnet oder genehmigt
werden, so wird zwar Preußischerseits gegen die Ausführung derartiger Anlagen keine
Einsprache erhoben werden, die betreffenden Landesregierungen verpflichten Sich aber,
dafür einzutreten, daß durch die neue Anlage weder der Betrieb der Eisenbahn gestört
wird, noch auch daraus der Eisenbahnverwaltung ein Kostenanswand erwächst.

Artikel III.

Die Spurweile der Geleise soll 1,,32 m im Lichten der Schienen betragen. Die
Königlich Preußische Regierung isl berechtigt, die im Artikel 1 benannte Bahn nach den
Vestimmungen der Bahnordnung für deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung.
vom 12. Juni 1878 herzustellen und demnächst zu betreiben.

Artikel IV.

Die Großherzoglich Sächsische, die Fürstlich Reuß-Plauische —- Aelterer
Linie und die Fürstlich Reuß. Plauische Regierung Jüngerer Linie werden für denFall der
Aussührung der den Gegenstand dieses Vertrages bildenden Bahn — in Anerkennung der

für die betessenden Theile Ihres Staatsgebietes hiermit verknüpften Vortheile —:
 zum Bau der Bahnanlagen erforderlichen Grund und Voden inner-

1or. Ihres Landesgebietes der Königlich Preußischen Regierung unentgelt-

lich zur Verfügung siellen;
2. die Mitbenutzung der Chausseen und sonsligen öffentlichen Wege unentgelt-

lich und ohne besondere Entschärigung für die Dauer des Vestehens und
Betriebes der Vahn gestatten.

Artikel V.

Die im Ariikel 9 wegen Hergabe des Grund und Vodens übernommene Ver-
pflichtung erstreckt sich auf das gesammte, zur Herstellung der Bahn, einschließlich der

Bahnhäfe und aller sonstigen Anlagen, sowie auf das für Seitenentnahmen, Parallel-

zurge, „Sccherheittrein Genimung von Baumaterialien, Lagerplätze, Korrektionen von
Wegen oder Wafserläufen u. s. w. nach den genehmigten Baupläuen oder nach den Ve-
slinnungen der oandespoltzeibehirden erforderliche oder zum Schutze der benachbarten
Grundstücke, zur Verhütung von Beuersgefahr u. s. w. für nothwendig erachtete, der Ent-
eignung unterworfene Grundeigenthum mit Einschluß von Rechten und Gerechtigkeiten.

Die Ueberweisung des Grundeigenthums nebst Rechten und Gerechligkeilen soll dergestalt
unenlgeltlich erfolgen, daß von der bauenden Eisendahnverwaltung auch Kuliur= und In-

konvenienz= Entschädigungen nicht zu tragen und die für den Bau der Bahn erforderlichen

Grundstücke frei von PMandrechten, sowie frei von allen dinglichen Lasten und Abgaben,
die dauernd erforderlichen in das Eigenthum, die vorübergehend erforderlichen für die
Daner des Bedürfnisses in die Benutzung des Preußischen Staales übergehen. Letzterem

#elln, hüetal nur die Kosten der Vermessung und Versteinung des überwiesenen Terrains
zur Lastfall—



22

Die bauleilende Eisenbahnverwallung wird nach Genehmigung des Vauplanes und
der bei der Bauaueführung elwa erferderlich werdenden Ergänzungen für jede Feldmark
einen Planauszug vorlegen, welcher die zu überweisenden Grundslücke nach ihrer kalasler-

mäßigen oder sonst üblichen Bezeichnuung und Größe, deren Eigenthümer nach Namen und
Wohnort, ferner die laudespoligeilich angeordneten Anlagen, sowie wo nur eine Melaslung
von Grundeigenthum in Frage steht, die Art und den Umfang dieser Belastung zu ent-

bhalten hat. Binnen drei Monaten nach Vorlage dieses Auszugs ist die Eisenbahn-Ver-
wallung in den Besitz der erforderlichen Grundstücke zu sehen.

Ist innerhalb dieser Frist die Ueberweisung nicht erfolgt, so steht der Eisenbahn-
verwaltung die Befugniß zu, ohne Weiteres die gesehliche Enteignung zu beantragen, zu

welchem Zwecke jede der betheiligten Regierungen der Königlich Preußischen Regierung,
soweit erforderlich, für Ihr Gebiet das Enteignungörecht rechtzeltig ertheilen wird.
Königlich Preußische Regierung wird dabei die Interessen der betheiligten Landesregierungen
thunlichst wahrnehmen, insbesondere Vergleiche nicht ohne deren Zustimmung abschließen.
Der im Enteignungswege für den Grunderwerb u. s. w. erwachsende Aufwand einschließlich

der Kosten des Verfahrens ist der Eisenbahn-Verwaltung alsdann zu ersetzen.

Den betheiligten Regierungen bleibt freigestellt, wegen Uebertragung dieser Ver-
pflichtungen auf die von der Bahnlinie berührten Gemeinden u. s. w. mit letzteren Sich

zu verständigen; Sie bleiben indeß auch für den Fall einer derartigen Uebertragung für
die Erfüllung der Verpflichtungen Ihrerseits der Königlich Preußischen Regierung verhaftet.

Die Hohen vertragschließenden Regierungen sind darin einig, daß die Herstellung,
Unterbaltung und Beleuchtung der Zufuhrwege zu den Bahnhöfen, soweit diese Wege
außerhalb der Bahnhöfe liegen, nicht Sache der Eisenbahnverwaltung ist.

Sollte die Königlich Preußische Regierung Sich demnächst zu einer Erweiterung
der ursprünglichen Bahnanlagen durch Herstellung von Anschlußgeleisen, Stationen, oder
zu ähnlichen Einrichtungen entschließen, so werden die betheiligten Regierungen zwecks Er-
werbung des zur Ausführung dieser Anlagen erforderlichen Grund und Votens, auf
welche sich die Verpflichtung im Artikel IV des Vertrages nicht bezieht, für Ihr Gebiet
das Enteignungsrecht ertheilen, insoweit dasselbe nicht bereits nach den gesevlichen Be-
stimmungen von selbst Anwendung sindet, und für die Ermittelung und Feslstellung der

Entschädigungen keine ungünstigeren Bestimmungen in Anwendung bringen lassen, als die-
jenigen, welche bei den Enteignungen zu Cisenbahnanlagen in den betreffenden Gebielen
zur Zeit Gellung haben. Für die Verhandlungen, welche zur Uebertragung des Eigen-

thums auf den Preuhischen Staat in den bezeichneten Fällen erforderlich sind, namentlich
auch für die Auflassung in den Grundbüchern, sind nur die Auslagen der Gerichte zu
erstallen, und tritt im Uebrigen Freiheit von Stempel und Gerichtsgebühren ein.

Artikel VI.

Die Feststellung der Tarife, sowie die Feststellung und Abänderung der Fahrpläne
erfolgt — unbeschadet der Zuständigkeit des Reichs—durch die Königlich Preußische
Regierung unter thunlichster Berücksichtigung der Wünsche der betheiligten Regierungen.
Es sollen übrigens in den Tarisen für die Strecke in den fremden Staatsgebieten keine



28

höheren Einheilssätze in Anwendung kommen, als für die Strecke auf Königlich Preußi-
schem Staatsgebiete.

Artikel VII.

Die Landeshoheit bleibt in Ansehung der in die einzelnen Slaatsgebiet g##tsallur
den Vahnstrecke den betreffenden Landesregierungen vorbehalten. Auch sollen an der
Bahnstrecke in den einzelnen Staakögebieten zu errichtenden Hoheitszeichen nur .l der be-

treffenden Landesregierung sein.
Den betheiligten Regierungen bleibt vorbehalten, zur Handhabung des Ihnen über

die in Ihrem Gebiete belegene Bahnstrecke zustehenden Hoheitsrechts einen beständigen

Kommissarius zu bestellen, welcher die Beziehungen zur Königlich Preußischen Eisenbahn=
Verwaltung in allen denjenigen Fällen zu vertreten hat, welche nicht zum direkten gericht-
lichen und polizeilichen Einschreiten der Behörden Veeignet sind.

Die Handhabung der Babnpolizei erfolgt durch die Königlich Preußischen Eisen-
bahnbebörden und Beamten, welche auf Vorschlag der Königlich Prenßischen Betriebsver-
waltung von den zuständigen Behörden des betreffenden Staates in Pflicht zu nehmen
sind. Die Handhabung der allgemeinen Sicherheilspolizei liegt hinsichtlich der in die

einzelnen Staatsgebiete entfallenden Bahustrecken den beireffenden Orgauen der Landes
regierung ob. Dieselben werden den Bahnpolizeibeamten auf deren Ansuchen bereiwilig

Unterstühung leisten.
Artikel VIII.

Preuhische Staatsangehörige, welche in den einzelnen fremden Gebieten stationirt
sind, erleiden dadurch keine Aenderung ihres Staatoangehörigleitsverhällnisset.

Die Veamten der Bahn sind ohne Unterschied des Orls der Austellung rücksichtlich
der Diseiplin lediglich ihren Dienstvorgesetzten beziehungsweise den Aussichtsorganen der
Königlich Preuhischen Staatöregierung, im Uebrigen aber den Gesehen und Behörden des

Staales, in 5 sie ihren Wohnsitz haben, unterworfen.
der Austellung von Bahnwärtern, Weichenstellern und sonstigen dergleichen

unterbemmten innerhalb der einzelnen Staatsgebiete soll auf Angehörige der letteren vor-

zugsweise Rücksicht genommen werden, falls geeignete Militäranwärler, unter welchen die

betreffenden Staakkangehörigen Uleichfalls den Vorzug haben, zur Vesehung der bezeichneten
Siellen nicht zu ermilteln sind

Arlikel IX.

Entschädigungsansprüche, welche aus Anlaß des Baues oder Betriebes der in den

einzelnen Gebielen belegenen Bahnstrecken gegen die Eisenbahn-Verwaltung geltend gemacht
werden möchten, sollen von den betreffenden Landes-Gerichten und — insoweit nicht

Reichsgesebe Platz greisfen — auch nach den betreffenden Landesgeseben beurtheilt werden.

Artikel X.

Die Großherzoglich Sächsische, die drsllich Reuß-Plauische Regierung Aelterer
Linie und die Fürstlich Reuß-Plauische Regierung Jüngerer Linie werden, solange dle
Bah nim Eigenthum oder Vetrieb der Königlich Preußischen Regierung sich boefinder, von
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derselben und dem zugehörigen Grund und Boden keinerlei Staalsabgaben erheben noch
auch eine Besteuerung derselben zu Gunsten der Gemeinden und sonfligen korporativen
Verbände zulassen.

Artikel Xl.

Für die Einziehung von Stationen sowie für die Einstellung des Vetriebes auf

der ganzen Bahn oder eines Theils derselben ist die Zustimmung der betheiligten Regier-
ungen erforderlich.

Arlikel XII.

Ein Necht auf den Erwerb der in die einzelnen Staatsgebiete enksallenden Bahn-

strecken werden die betheiligten Staatseregierungen, solange die Bahn im Eigenthum tver
Betriebe des Preußischen Staates sich befinde", nicht in Anspruch nehmen. Sollted
gegen späler Eigenthum und Betrieb an einen Privatunkernehmerabgetreten werden, won

die Genehmigung der betheiligten Regicrungen ersorderlich sein würde, so bleibt den ver-

bwagichleßenen Staatsregierungen, einer Jeden für sich, das Recht vorbehalten, die inIhren Gebieten belegenen Vahnstrecken nach Mahgabe des Preyhischen Eisenbahngesetzes
vom 3. November 1838 anzukaufen. Durch eine elwaige derarlige Enwerbung des

Eigenthums seitens der betreffenden Landesregierungen soll indeß die Einheitlichkeit des

Unternehmeng nicht beeinträchligt werden; dieselben verpflichten sich vielmehr, auch in diesn Betrieb und die Verwallung der auf Ihren Gebieten belegenen Theiled
Vehn re Betriebsunternehmer zu übertragen, welcher den Betrieb und die Ver.
waltung der auf Preußischem Gebiele belegenen Strecke der Bahn führen wird.

Artikel Xlll.

Für den Fall der Abtretung des Preußischen Eisenbahnbesitzes an das Deulsche

Reich soll es der Königlich Preußischen Regierung freistehen, auch die aus diesem Vertrage
erworbenen Rechte und Pflichten auf das Reich mit zu überlragen.

Artikel XIV.

Sollie bei der ausführlichen Bearbeilung des Bauentwurfs die Linie auch durch
Gebietstheile des Fürslenthums Schwarzburg-Rudolstadt geführt werden, so erklärt sich die
Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtische Regierung bereit, Ban und Betrieb der Bahn unter

den vorftehenden Bedingungen auch innerhalb Ihres Gebietes zu gestatten, ohne indeß
wegen Ueberweisung des in diesem Falle innerhalb des Fürstenthums Schwarzburg-Rudol-
stadt ersorderlich werdenden Grund und Bodens eine andere Verpflichtung als die unent-

geltliche Eimreumung des Rechts auf Mitbenutzung der Chausseen und sonfligen öffent-
lichen Wege (Arlikel IV Nr. 2) zu übernehmen. Die Hohen vertragschliestenden Theile
werden wegen Beschaffung des in diesem Falle innerhalb Schwarzburg-Rudolstädtischen
Gebietes erforderlich werdenden Grund und Vodens Vereinbarungen unter den betheiligten

Interessenten herbeilühren.



26

Artilel XV.

Gegenwärtiger Vertrag soll Allerseits zur Landesherrlichen Genehmigung vorgelegt
werden. Die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden soll baldthunlichst in #

erfolgen.
Zur Beglaubigung dessen haben die Bevollmächtigten denselben unterzeichnet und

besiegelt.
So geschehen zu Berlin, den 30. November 1887.

(ez.) Dr. Micke. (gez.) von Geldern-Crispendors. (gez.) Dr. Slevogt.

I. 8.) I. S. (L. 8S.)

(gez.) Hanthal. (gez.) Engelhardt.
(I. 8.) (I. 8S.)

Schlußprotokoll zum

wi#schen Preußen, Reuß Aelterer Linie,
ndolstadt und Reuß Jüngerer Linie

Triptis nach

Die unterzeichneten Bevollmächtigten waren heute zusammengetreten, um zum Ab-
schlusse und zur Vollziehung des wegen Herstellung einer Eisenbahn von Triptis nach
Blankenstein vereinbarten Slaatsverlrages zu schreiten.

Hierbei sind in das gegenwärlige Schlußprotokoll nachslehende Erklärungen aufge-

nommen worden, welche mit der Ralifikation des Vertrages als mitgenehmige Feten undmit denVerelubarungen des Vertrages selbst gleichverbindliche Kraft haben sollen:
Zu Antikel II. Die Linie des allgemeinen Bauentwurfs soll bei der auoführüchen Be-

r—t desselben in der Hauptsache und insbesondere hinsichtlich der in
Aussicht genommenen Stationen beibehalten werden. Die bei Rempten-

dorf und Lemnitzhammer vorgesehenen Hallestellen sollen zugleich Einricht-
ungen für Holzverladungen erhalten.

Zu Ariilel V. Die Königlich Preußische Regierung erklärt Sich bereit, auf Verlangen
der Fürstlich Reuß. Pauischen Regierung Aelterer Linie dieser oder den
betheiligten, von Ihr zu bezeichnenden Gemeinden die Ausübung des Ihr
für den Bau der Bahn innerhalb des Fürstlichen Gebiels zu verleihenden

Enteignungsrechts durch Vollmacht zu übertragen. Die Fürstliche Regierung
wird dafür sorgen, daß hierdurch die Ueberweisung des Grund und Bodens
nicht verzögert wird.

Zu Artikel VI. Die Königlich Preußische Regierung erklärt Sich berelt, die Fahrpläne
kür die den Gegenstand des Vertrages bildende Bahn vor ihrer Einführung

den bethelligten Landesregierungen mitzuthellen, um denselben Gelegenheit
zur Geltendmachung Ihrer Wünsche zu geben.

Schwarzburg-
Eisenbahn von

4
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Die mit dem vereinbarten Entwurfe übereinstimmend befundenen Ausfertigungen
des Vertrages sind hierauf von den Bevollmächtigten unterzeichnet und untersiegelt
worden, und es haben der Bevollmächtigte der Königlich Preußischen, der Fürstlich
Reuß-Plauischen Regierung Aelterer Linie, der Großherzoglich Sachsen-Weimarischen, der
Fürstlich Schwarzburg= Rudolftädtischen und der Fürstlich Reuß.Plauischen Reglerung
Jüngerer Linie je eine Ausfertigung des Vertrages und des Schlußprotokolls enkgegen-
genommen.

So geschehen zu Berlin, den 30. November 1887.

(gez.) Dr. Micke. (gez.) v. Geldern-Crispendors. (gez.) Dr. Slevogt.

(gez.) Hauthal. (gez.) Engelhandt.

12. Gesetz vom 13. Juni 1888,

die Gewährung von -Entschädigung für in Folge von Milzbrand gefallene
oder hetodtete Rinder betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer

Linie sonveriner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,
Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc. 2c. 2c

verordnen mit Zustimmung des Landtages was folgt:

81.

Für Rinder, welche an Milzbrand umstehen oder wegen dieser Seuche getäödtet
werden, wird, außer in den nachstehend in §. 4 erwähnten Fällen, Entschädigung gewährt.

8. 2.

Die Höhe dieser Entschädigung beträgt vier Fünftheile des gemeinen Werths der
Thiere, ohne Rücksicht auf die Werthverminderung, welche in Volge der Seuche einge-
treten ist.

Es kommt aber der Betrag der aus Privatverträgen zahlbaren Versicherungssumme
darauf in Abrechnung.

8. 3.

Sofern nicht ein anderer Berechtigter bekaunt ist, wird die Entschädigung Dem-
jenigen gezahlt, in dessen Gewahrsam oder Obhut sich das betreffende Thier zur Zeit des
Umstehens beziehentlich der Tödtung besunden hat. Mit dieser Zahlung erlischt jeder Ent-
schädigungsanspruch Dritter.



27

8. 4.

Entschädigung wird nicht gewährt, wenn einer der in 8. 61, 1 und 2. 62, 2 und
63 des Reichsgesetzes vom 23. Juni 1880, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von

Viehseuchen (Reichsgesetzblatt Seite 153 fl.), bezeichneten Fälle vorliegt.

8. 5.

Die zu gewährenden Entschädigungen, sowie die durch das Entschädigungsverfahren
entstandenen Kosten werden verlagsweise aus der Landeskasse gezahlt, sind aber in der
durch Ausführungsverordnung zu bestimmenden Weise von der Gesammtheit der Rindvieh-
besitzer des Fürstenthums aufzubringen und der Landeskasse zu erstatten.

So geschehen Sommer-Palais Greiz, am 13. Juni 1888.

(L. S.) Heinrich XXII.
Faber.

13. Regierungs-Verordnung vom 14. Juni 1888
zur Ausführung des Gesetzes vom 13. Juni 1888, betreffend die Gewährung
von Entschädigung für in Folge von Milzbrand gefallene oder getbdtete

Rinder.

Mit Höchster Genehmigung Ferenissimi wird #ur Ausführung des Gesetzes vom
13. Juni 1888, betreffend die Gewährung von Entschädigung für in Folge von Milz-
brand gefallene oder getödtete Rinder Folgendes bestimmt:

S. 1.

Der gemeine Werth (§F. 2 des Gesetzes) der an Milzbrand umstehenden oder

wegen dieser Seuche getödteten Rinder wird Behuf Ermittelung der Entschädigung durch
Schätzung festgestellt.

Steht fest, daß in Gemäßheit des §. 4 des Gesetzes keine Entschädigung gewährt
wird, so ist die Schätzung nicht vorzunehmen.

8. 2.

Die Schähung erfolgt durch eine nach Maßgabe der §§. 17, 18 der Landes-
herrlichen Verordnung vom 29. März 1881, betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes
über Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen vom 23. Juni 1880, zu bildende

Kommission.
Die beiden zu dieser Kommission gehörenden Schiedsmänner werden aus der Zabl

der nach der Vorschrift des §. 17 der citirten Landesherrlichen Verordnung für das Amt

eines Schiedsmannes gewählten Personen durch das Fürstliche Candrathsamt, — bezw.,
soweit es sich um die Schähung eines Rindes im Amtsgerichtsbezirk Burgk handelt, durch
den nach §. 2 Absatz 2 der citirten Landesherrlichen Verordmang beauftragten Beamten

— für den einzelnen Schätzungsfall ernannt.
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Die Schiedsmänner sind auch für diese Schätzungsfunktionen von dem Fürstlichen
Landrathsamte, —bezw., soweit sieim Amtsgerichtsbezirk BVurgk wohnen, von dem dortigen
beauftragten Beamten — im Allgemeinen zum Voraus eidlich in Pflicht zu nehmen.

Ein an Stelle des Landesthierarztes zugezogener nicht beamteter Thierarzt ist
ebenfalls eidlich zu verpflichten, sofern derselbe nicht bereits im Allgemeinen als Sachver-
sländiger beeidet ist.

8. 3.

Im Uebrigen finden für die Schätzung und das weitere Verfahren zur Herbei-
führung der Auszahlung der Entschädigung die Bestimmungen des F. 19, für das Ver-

fahren der Feststellung. l „Krnestazustande rücksichtlich der Entschädigungslessung die
Bestimmungen des 8.2 d für das Entschädigungsverfahren, sowie für das Verfahren
der Wiedereinziehung ua don der Fürstlichen Landeskasse verlagsweise gezahlten Entschädi-
gungen und Kosten die Vestimmungen der I§. 21 und 22 der mehrcitirten Landesherr-

lichen Verordnung slungemäße Anwendung.
Als Grundiage für die Wiedereinziehung der genannten Verläge Fürstlicher Landes-

kasse von den Rindviehbesitzern dient die in Gemäßheit des F. 21c der Landesherrlichen

Verordnung vom 29. März 1881 zu dem dort vorgesehenen Zweck vorgenommene Con-

signation.
8. 4.

Die den Schiedomännern als Ersatz für Reisekosten und Unt agen zu #wäßrenden
Vergütungen sind im Verwaltungswege von dem na aßgabe des F.1 mehr-citirten Landesherrlichen Nerordnung ernannten 4Wr h ahg Fnielnn

Greiz, am 14. Juni 1888.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Faber.

Saupe.
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Gesebsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

W 4.

(Ausgegeben am 30. Juni 1668.)

14. # —— vom 26.guni
betreffend Mittheilung von Strafnachrichten an ausländische Abseungen.

Die nachstehenden Vorschriften über Mittheilung von Strafnachrichten an aus-

ländische Regierungen werden zur Nachachtung Seitens der betreffenden Justizbehörden
des Fürstenthums hiermit bekannt gemacht:

1. In denjenigen Strafsachen, in welchen gegen einen Staalsangehörigen von

Belgien, Brasilien, Italien, Luxemburg, der Schweiz oder Spanien
wegen eines Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig auf Strafe erkannt worden
ist, soll nach den mit den genannten Staaten abgeschlossenen Auslieferungsverträgen der
auswärtigen Regierung die Verurtheilung auf diplomatischem Wege mitgetheilt werden.

Eine öleiche Mittheilung ist auch dann zu erstatten, wenn die Verurtheilung des Ange-
hörigen eines der erwähnten Staaten wegen einer Uebertretung gegen§. 361 Nr.
1 bis 5 des Strafgesetzbuchs slatigesunden hat. Die Mittheilung erfeigi mittelst

Uebersendung einer Strafnachricht (vergl. Ziffer 3 und 4).

2. Mit anderen Regierungen, als denen der unter 1 bcezeichneten Staaten

findet ein regelmäßiger Austausch von Strafnachrichten nicht statt. Es ist daher von der

Einsendung von Strafnachrichten zur Mittheilung an solche anderen Ahicrungen abzusehen,
oder, wenn solche Miltheilung sich ausnahmsweise zu empfehlen scheint, der Grund hierfür
bei Einreichung der Strafnachricht (vergl. Ziffer 4 b) darzulegen.

3. Die Aufstellung der einer ausländischen Regierung mitzutheilenden Strafnach-
richt (Ziffer 1 und 2) ist von derjenigen Vehörde, welcher die Aufstellung der für das
inländische Strafregister auszufertigenden Strafnachricht obliegt (elr. Regierungs-Bekannt-
machung vom 4. September 1882 II. 4) in der Weise zu bewirken, daß sic neben der

lezteren nach demselben Sormular (Strafsnachricht K.) eine zweite zur Mittheilung an
die ausländische Regierung bestimmte Strafnachricht ausfertigt.

as Formular ist dabei in gleicher Weise auszu füllen, wie bei der für das

inländische Strafregister bestimmten Strafnachricht mit folgenden Maßgaben jedoch:
er Spalte 2ist der ausländische Ort, für dessen Strafregister die Straf-

nachricht benmm ist, nicht anzugeben, sondern nur neben dem hierfür 8 zu lassenden

5

Staaten, an

Ausstellung
de sö



 Ueber-
mittelung der

Enß.
nachrichten.
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Raum d betreffende Land in einer Klammer zu bezeichnen, sodaß diese Spalte beispiels-
weise laute

Strafnachricht Gieon für das Strafregister

...... n ..·.(Belgicn)

b. in der Spalte 8 sind in dem Worte „Landgerichtsbezirk“ die drei ersten
Silben (Landgerichts) zu durchstreichen, so daß nur das Wort „Bezirk“ stehen bleibt.

c. in der Spalte 12 (Bemerkungen) ist anzugeben, welche Staatsangehörig-
keit der Verurtheilte beslyt und, wenn derselbe Schweizer ist, zugleich der Hanat
kanton und die Heimathsgemeinde desselben in folgender Korm zu vermerken:

. Kante-t.............

Heimath Gemeinnde
Da die Heimathsgemeinde in der Schweiz mit dem Geburtsort nicht immer über-

einstimmt, sind Verurtheilte, welche die Schweizerische Staatsangehörigkeit besitzen, nach
ihrer Heimathsgemeinde besonders zu befragen.

Andere Bemerkungen sind in die Spalte 12 in der Regel nicht auf-
zunehmen.

d. in der unteren rechten Ecke des Formulars ist der Unterschrift des Be-
amten, welche unter die Worte

„Die Richtigkeit bescheinigt- zu setzen ist, das g beizudrücken, welches der
frrse Beamte oder die von ihm vertretene Behörde führt.

4. Die Beförderung der behuf Mittheilung an eine ausländische Regierung
vesweche1hen Strafnachricht (Ziffer 3) ist von derjenigen Behörde zu bewirken, welcher

die Mittheilung der für das inländische Strafregister aufgestellten Strafnachricht obliegt
(elr. Regierungs-Bekanntmachung vom 4. September 1882 II. 4) und zwar

wenn die Verurkheilung einen Angehsrigen eines der unter 1 genannten

Staaten betrifft, dessen Geburtsort außerhalb des Reichsgebiets belegen
oder nicht zu ermitteln ist, in der Weise, daß die für die ausländische Reglerung
beftimmte Strafnachricht der dem Reichs-Justizamt für das bei letzterem geführte

Spafregifer einzusendenden Strafnachricht einfach (unter Umschlag, ohne Auschreiben) bei-
gefügt wird.

b. wenn die Verurtheilung einen innerhalb des Reichsgebietes geborenen

Angehörigen eines der unter 1. bezeichneten Staaten betrifft, oder wenn die Miltheilung
einer Strafnachricht an einen anderen Staat sich ausnahmsweise zu empfehlen scheint

(vergleiche Ziffer 2) in der Weise, daß die für die ausländische Regierung bestimmte
Strafnachricht der unterzeichneten Fürstlichen Landesregierung mittelst Berichts — eventuell

unter Daregung detz Grundes, weshalb sich die Miltheilung ausnahmsweise empfiehlt —
eingereicht wir
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5. Die Bestimmung unter 1. f der Regierungsbelanntmachung vom 1. Juni 1883,

nach welcher in allen 1tersuchungen,. in denen wegen Verbrechen oder Vergehen gegen
Staatßangehörige des Kaiserreiches Brasllien, der Königreiche Italien, Spanienund
Belgien, des Großherzogthums Luremburg und der Schweiz rechtskräftig auf Strafe er-
kannt wird, der Fürstlichen Landesregierung Seitens der in der bezeichneten Bekannt-
machung genannten Behörden Nachricht gegeben werden soll, ist damit aufgehoben.

6. Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1. Juli dieses Jahres in Kraft.

Greiz, am 26. Juni 1888.

Fürfilich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Geldern-Crispendorf.

I. V.

Saupe.





Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

 5.
(Ausgegeben am 28. Juli 1888.)

15. RNegierungs-Verordnung vom 12. Juli 1888

zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 28. Februar 1888, betreffend die
Unterstützung von Familien in den Dienst eingetretener Mannschaften.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird zur Ausführung des Neichsgesetzes
vom 28. Februar 1888, betreffend die Unterstügung von Familien in den Dienst ein-

getretener Mannschaften, hiermit verordnet, was folgt:

1.

Zu 8. 3.

Je einen Lieferungoverband im Sinne dieses F. bilden im Fürstenthum
., die Refidenzstadt Greiz,
b., die Stadt Zeulenroda,

., die Ortschaften und Gutsbezirke des flachen Landes.

2.

Zu 8. 7.

Die Geschäfte der Unterstütungskommission für den aus den Ortschaften und
Gutsbezirken des flachen Landes gebildeten Lieferungsverband liegen dem Landesausschuß
ob (elr. §. 9 Nr. 5 des Gesetzes vom 25. Januar 1871). In den Städten sind die

ersten Bürgermeister die Vorsihenden der Unterstützungskommission.
er Gemeinderath hat die Zahl der übrigen Kommissionsmitglieder zu bestimmen

und letztere zu wählen.

8.

Zu F. 9.

Die zur Unterstützung ersorderlichen Geldmittel werden in dem Verbande der

Ortschasten und Gutsbezirke des flachen Landes von dem Landeeausschuß auf die einzelnen
Ortschaften und Gutsbezirke nach Verhäliniß der faktischen Vevölkerung (nach Maßgabe
der letzten Volkszählung) vertheilt und in den Gemeinden aus der Gemeindekasse ent-

6
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nommen, bzichentlich nach dem für die Aufbringung der Gemeindelasten geltenden Bei-
tragsfuße aufgebr

Der hoorehend ist ermächtigt, zur Bestreitung der Unterstützungen einen

Fonds im Voraus anzusammeln.
4.

Die zu dem Königlich Preußischen Gesetze vom 27. Februar 1850, betreffend die

Unterstützung der bedürftigen Familien zum Dienste einberufener Reserve= und Landwehr-
mannschaften, erlassene Verordnung vom 2. August 1870 ist aufgehoben.

Greiz, am 12. Juli 1888.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.

16. Regierungs Verordnung vom 16. Juli 1888,

betreffend die Schonung des asialischen Steppenhuhns.
Nachdem bekannt geworden isl, daß eine slacke Einwanderung der asiatischen

Steppenhühner stattgefunden hat, und daß solche Steppenhühner auch im Fürstenthum
sich mehrfach gezeigt haben, wird andurch mit Höchster Genehmigung Seiner Hochfürstlichen
Durchlaucht des Fürsten, um den genannten jagdbaren Thieren Ruhe und Zeit zu geben,
sich dauernd niederzulassen, das Jagen, Tödten und Einfangen dieser Steppenhühner
bis auf Weiteres gänzlich untersagt.

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe von 15 bis 60 Mark eventuell

mit entsprechender Haft bestraft, auch kann auf Einziehung der gebrauchten Waffen,
anggeräthe 2c. erkannt werden.

Greiz, am 16. Juli 18688.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.

17. i s-Bekannt om 18. Juli1
Ali ncer der Postordnung vom 8. 6 zng 1879 21390.

Nachstehende „Abänderungen der Postordnung vom 8. März 1879“" werden in

Gemäßheit §. 50 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. Oktober

1871 (Reichsgesetzblatt Seite 347) hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Greiz, am 18. Juli 1888.

Furstlich Reuß.Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.



Berlin W., 4. Juli 1888.

Abänderungen
Dostordnung vomvom8.März1870.
Auf Grund der Vorschrift im F. 50 des Gesetzes über das Postwesen des

Deutschen Reiches vom 28. Oktober 1871 wird die Postordnung vom 8. März 1879

in folgenden Punkten abgeändert:

1. Im F. 3, „Vegleitadresse zu Packeten“ betreffend, ist im Absah IV
das vorletzte Wort „genau“ zu streichen.

Im H. 1 1 a, „Dringende Packetsendungen" betreffend, sind im ersten
Sate des Absatzes I die Worte „mit Rücksicht auf die Beschaffenheit
des Inhalls“" zu streichen.

Im F§. 12, „Postkarten“ betreffend, erbäntn im Absatz I der erste
Sat folgenden anderweiten Wortl

Auf der Vorderseite der Postkarte darf der Aende außer den auf die Be-

förderung bezüglichen Angaben noch seinen Namen und Stand bz. seine Firma, sowie
seine Wohnung vermerken.

4. zn §5. 14, „Waarenproben" betreffend, ist am Schluß des Ab-es III Solgendes binzuzufügen:
Die usschité darf nicht auf einer sogenannten Fahne angebracht und der

Sendung angehängt, sondern muß aus ans lbs aufgeschrieben sein.der

3

ner ist im Absatz s Wort „Slüssigkeiten“ zu streichen.
5. Im §5. 16, u taihen, ist im Absatz VI das

Wort „schriftuchen
6. Im §.  um Wrbir betreffend, erhält der Absatz

IV folgenden Zu
Im Falle der Jchse . 38) einer Nachnahmesendung wird für jeden

neuen Bestimmungsort vom Tage der Aunkunft dalselbst eine besondere Einlösungsfrift
von 7 Tagen berechnet.

7. Im F. 19, „Postaufträge zur uurung von Geldbeträgen“ betreffend,
im vorletten Satze des Absates XV und ebenso im F§. 20,

„Postaufträge zur Einholung von en betreffend, im vor-
ebten Sazedes Absatzes X ist siott t der Worte „an den betreffenden

Notar, Gerichtsvollzieher rc.“ zu sehh
an den betreffenden Geichtkgollech Notar c.

6.
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8. Zwischen §. 23 und §. 24 ist folgender neue Paragraph
einzuschalten:

 *vkl'r

Zeitungs- Der Verleger einer Zeitung, woelcher dieselbe der Postverwaltung zum Vertriebe
verntieh. übergeben will, muß solches in einer schriftlichen Erklärung nach Maßgabe der von der

postverwaltung vorgeschriebenen Fassung aussprechen und diese Erklärung bei der Post-
anstalt niederlegen.

9. Im 5. 24, „Ort der Einlieferung“ betreffend, sind im ersten Satze
des Absatzes VI die Worte „portopflichtigen Einschreibbriefsendungen,

sowie für Packtte bie 2  kg einschließlich", zu streichen; dafür ist

S

usehen
porupslägtigen Einschreibbriefsendungen, Packete bis 2  kg einschließlich,

10. Im §. 32, „Bestellung“beireffend, ist im Absatz VII der letzte Saß
zu streichen und dafür zu setze

Werden P von höherem Gewicht als 4% Kilogramm abgetragen, so beträgt das
Vestellgeld 20 Pf. für das Stück.

11. Im §. 34 „An wen die Bestellung geschehen zah- ist hinter dem erstenSae im Aosab I Folgendes einzuschal
Postsendungen, welche an verstorbene Personen gerichtet u burfen den Erben ausge-

händigt werden, wenn dieselben sich als solche durch Jorlegung besAstamente, der
eiichtlich Erbbescheinigung rr. ausgewiesen haben; so langedieser Nachweis nicht er-t ist, kommen für die Aushändigung gewöhnlicher B#hezenunzen die Tenschrise

in nachfolgenden Absatz III in Anwendun

12. Im §. 38, „Nachsendung der zmessen betreffend, erbält der
Absatz IIfolgenden Wort

II. Bei Packeten, bei Briefen mit , sowie bei Briefen mit Nachnahme

erfolgt die Nachsendung ur haus 8 des Absenders oder, bei vorhandener Sicher-
heit für das Porto, auchd

Vorstehende Fca — mit dem 1. August 1888 in Kraft.

Der Reichskanzler.
In Verteetung:

von Stephan.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

M 6.
(Ausgegeben am 4. October 1888.)

R ## Bekannt 1 21. August 1888
zur Auofuhtun 65v Bekanntmachung desW.7 vom 9. Mai 1888,
betreffend die Einrichtung und den Betrieb der zur Anfertigung vonCigarren

bestimmten Anlagen.

Zur Ausführung der Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die Einrichtung
und den Betrieb der zur Anfertigung von Cigarren bestimmten Anlagen, vom 9. Mai

1888 (Reichsgesetzblatt Seite 172) wird mit Höchster Genehmigung Folgendes zur öffent-

lichen Kenntniß gebracht:
1.

17 D'poliseibebrde in . 12 sind die Gemeindevorstände zu ver-
stebe

2.

Als „höhere Berwaltungebebarde in 8. 10 und als „Landes—
centralbehörde" in F. 13 al. 3 gilt die unterzeichnete Fürstliche Landes-

regierung.

Greiz, am 21. August 1888.

Fürstlich Reuß.Plauische Landesregierung.
r. Morta

Saupe.

19. ree ne vom 22. August 1888,
eine Abänderung des rde-Ansge-unge eglements vom 12. Januar 1887

betreffend

Mit öter Genehmigung Serenissimi wird in TAbänderung der Bestimmungenin §.24al.2 unter 2 und F. 25 al. 2 des Pferde-Aushebungs-Reglemente vom 12.
Januar 1% (Gesesammlung Seite 11) kas Folgende verordnet:
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Der Aushebungskommission werden für jeden der 3 bieferungsverbände (cs. Bei-
lage B der Verordnung, betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes vom 13. Juni 1873

über die Kriegsleistungen, vom 1. April 1876; Rechegesehblart Seite 154) drei je vonder Vertretung des betreffenden bieserungsverbandes von 6 zu 6 Jahren zu wählende

Taxatoren Fggetheit.endlesen je drei Taxatoren werden je 3 Stellvertreter für dieselben gewählt,
welche dere e de im Bedarfsfall einberuft und vereidigt.

Greiz, den 22. August 1888.

Fürstlich Reuß-Pleussche Landesregierung.Dr. Mo tag

Saupe.

20. Regierungs-Verordnung vom 17. September 1888,
die Versendung von Sprengstoffen und Munitionsgegenständen der Militär-

verwaltung auf Landwegen betreffend.
In Ausführung eines von dem BVundesrath gefahten den Erlaß gleichmäßiger,

in den Bundesstaaten einzuführender polizeilicher Vorschriften zur Verhütung der Ge-

fährdung militärischer Transporte von Sprengstoffen und Munitionsgegenständen be-

zweckenden Beschlusses wird mit Höchsler Genehmt ung im Anschluß an die Regierungs-
verordnung vom 17. September 1879, erkehr mit Sprengstoffen betreffend
(Gesetzsammlung p. 240), und vom 30. u- 1886, eine Ergänzung und Erläuterung

zu derselben betreffend (Gesetzsammlung p. 13), Volgendes bestimmt:

I. Allgemeine Bestimmungen.
Für alle unter militärischer Begleitung stattfindenden Versendungen von

Sprengstoffen und Munitionsgegenständen auf Landwegen gelten die unten folgenden
Zusabvorschriften zu der Regierungöverordnung vom 17. September 1879.

Bei Versendungen von Sprengstoffen und Munitionsgegenständen der Militär-

verwaltung ohne militärische Begleitung sind die Vorschriften der Regierungs-
verordnung vom 17. September 1879 mit der Einschränkung maßgebend, daß die vor-
schriftsmätige Einrichtung, Bezeichnung und Verpackung der Behälter durch den Seitens

der absendenden Behörde ausgefertigten Frachtschein als nachgewiesen anzusehen ist und

nicht der poliheiihen Prüfung unterliegt.
en Sendungen ein militärisches Begleitkommando beizugeben ist, sowie die

Zuunmabelch. und Stärke des lezteren bestimmt die Militärbehörde.

Zu 66. 1 und 2.

Die nachslehenden Vorschristen beziehen sich auf deirnigen Sprengstoffe und
Munilionsgegenstände, welche in Ausführung des g. 35 Ziffer r Militär· Transport-

Ordnung für Eisenbahnen im Frieden vom 11. Februar H Lhnhtgerthne p. 23)
von den vereinigten Ausschüssen des Bundesraths für das Landheer und die Festungen
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und für Eisenbahnen, Post und Telegraphen als „zur osahrrlasse behörie! be-
zeichnet sind (Vekanntmachung des Reichskanzlers vom 7. März — Centralblatt
für das Deutsche Reich Seite 106), sowie auf alle von der hline und Marinever-

waltung zu Versuchszwecken beslimmten, noch nicht eingeführten Sprengsloffe. Die
nachstehenden Vorschriften finden jedoch keine Anwendung auf diejenigen der vorbezeichneten
Sprengstoffe und Munitlonsgegenstände, welche in Taschen oder Tornistern der
Mannschaften verpackt sind. Diese, sowie alle übrigen in der Militär- und Marine-
verwaltung eingeführten Sprengstoffe und Munitionsgegenstände unterliegen bei der Ver-
sendung unter militärischer Vegleitung weder dieser Vorschrift noch den Eingangs
gedachten Bestimmungen.

Zuwiderhandlungen werden, unbeschadet des nöhhigenfals von den Begleltkammanda
zur Anwendung zu bringenden unmittelbaren Zwanges,n 367 Nr. 5 des Straf
gesetzbuchs für das Deutsche Reich (Reichsgesetzlatt v. 1576 Seite #u bestrafe

II Bersendung auf Landwegen.

Die in der Armee und Marine vorgeschriebenen Packgefäße für Sprengsloffe und

" Munltionshegenstände, jinsclieh der eschoßkorber it icherem Abschlusse
der Sprengladung, sind nach ihrer Beschaffenheit, der Art ihrer Verpackung
und Inhaltöbezeichnung und dem Gewichte als den #aeniint ürn entsprechend
zu erachten.

4. Das lose Kornpulver braucht vor der Verpackung in Tonnen oder Kisten nur

dann in leinene Säcke geschüttet zu werden, wenn die Beförderung länger als
einen Tag dauert.

Zu F. 5.

Wenn das Verladen ausnahmsweise an einer anderen Stelle als vor der Fabrik

oder dem Lagerraume oder innerhalb derselben geschehen soll, so ist Seitens der Komman-
dantur beziehungsweise des Garnisonältesten die Genehmigung der Polizeibehörde hierzu
einzuholen und von letzterer die zur Aufrechterhaltung der Ordnung an der Ladestelle er-

sorderliche Polizeimannschaft zu stellen.
Zu 8g. 6.

a. Das für vie Verladung von Tonnen vorgeschriebene Zwischenlegen von Haar-

oder Strohdecken kann durch ein Umwickeln der einzelnen Tonnen mit Stroh-
bändern ersetzt werden

b. Zwischen die Kasten mit gelodenen Geschossen brauchen Haardecken oder andere

Mireel zickt gelegt zu werden, nur oberhalb ist die Ladung mit Haardecken zu

ZuF. 10.

Geht die Sendung durch den Bereich des Fürstenthums, so ist der Fürstlichen
Landesregierung von der absendenden Behörde die betreffende Marschroule und die Größe
der Sendung mitzutheilen. Die Fürstliche Landesregierung wird die betheiligten Unter-
behörden mit Anweisung versehen, daß lebtere die erforderlichen Anordnungen zum schnellen
und sicheren Forkkommen der Sendung treffen.
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Außer dieser Benachrichtigung erhalten die Polizeibehörden der Durchzugsorte kurz
zuvor auch noch eine Miltheilung durch den Führer des Vegleitkommandos über den Zeit-

punkt des Sintresen der Sendung.
ersendungen, welche in einem Tage zur Ausführung kommen, sind Seitens

der ablenbenden Behörde nur die betheiligten Ortspolizeibehörden in Kenntniß zu setzen,

worauf diese die für die Sicherung und ungchinderte Durchführung der Sendung erforder-
lichen Maßnahmen zu treffen haben.

Eine Benachrichtigung der Polizeibehsrden esfolgt nicht, wenn das Gewicht der

Sendung weniger als 250 kg beträgt, und ferner nicht bei allen Versendungen innerhalb

der Garnisonen und der zu denselben hehörigen Anlagen. In diesen ZLällen hat die
Militärbehörde allein die nöthigen Sicherheilsmaßregeln zu treffen. Wenn unter beson-
deren Umständen auch hierbei die Hülfeleistung der Polizeibehörde erwünscht erscheint, so

bat diese auf Ansuchen der Kommandantur beziehungsweise des Garnisonältesten die Unter-
stützung 7 hewähren

2 Vorlage- r“ " Frabhischeines an die Ortspolizeibehörde des Absendeorts zur
Visirung — es nie

Zu 8. 12.

a. Dem Führer des Begleitkommandos ist es gestattet, Eiforderlichenfalt, neben den
mit Sprengstoffen rc. beladenen Wagen in schneller Gangart zu rei

b. Entgegenkommende oder den Transport einholende hurwerte hher ern müssen
den mit Sprengstoffen 2c. beladenen Wagen ganz ausweich

c. Besteht die Sendung aus einer größerenAnzahl von * 6 können Gruppen
von 2 bis 3 Wagen gebildet werden, in welchen die einzelnen Wagen nur

10 m Abstand halten, die Gruppen müssen jedoch in mindesteno 50 m Ent-

fernung von einander bleiben.

Zu 8. 16.

Bei dem Abladen ist die Zusatzbestimmung zu F. 5 sinngemäß zu berücksichtigen.

Greiz, den 17. September 1888.

Fürstlich Neuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.
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Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

W 7.
(Ausgegeben am 1. November 1888.)

. Negi gs·V dnung vom 3. Oktober 1888

zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1896 und des Landes-

gesetzes vom 30. Oktober 1887 über die Unfall= und Krankenversicherung
der in land= und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen.

Mit Höchster Genehmigung Lereniszimi wird zur Ausführung des Reichsgesetzes,
betreffend die Unfall= und Krankenversicherung der in land. und forstwirthschaftlichen Be-
trieben beschäftigten Personen, vem 5. Mai 1886 (Reichsgesetzblatt Seite 182) und des

Landesgesetzes, betreffend die Regelung der Unfall- und Krankenversicherung der in land-
und forstwirthschaftlichen Vetrieben beschäftigten Personen auf Grund des Reichsgesetzes
vom 5. Mai 1886, vom 30. Oktober 1887 (Gesetzsammlung p. 111) Folgendes verordnet:

1.

Zu 65. 3, 9 und 140 des Reichsgesetzes:

Die Durchschnittswerthe der Naturalbezüge (wie Wohnung, Feuerung, Nahrungs-
mittel, Landnutzung, Kleidung r2c.) für land= und forstwirthschaftliche Arbeiter und Be-
triebsbeamte sind von der unteren Verwalkungebehörde (c#. Regierungsverordnung vom

2. November 1886) von fünf zu fünf Jahren, das erste Mal im Dezember 1888 fefl-

zusehen und dem Genossenschaftsvorstand mitzutheilen.

2.

Zu §F. 6 Abs. 3 des Reichögesetes:

Der der Verechnung der Rente für Arbeiter zu Grunde zu legende Jahresarbeits=
verdienft, welchen land- und forftwirthschaftliche Arbeiter am Ort der Beschäftigung durch
land-- und forstwirthschaftliche, wie durch anderweite Erwerbsthätigkeit durchschnittlich er-
zielen, ist nach Maßgabe der Vorschriften des Reichsgesetzes von der höheren Verwaltungs-
behördr (ei. Regierungsverordnung vom 2. November 1886) im Dezember 1888 festzu-

8
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stellen und dem Genossenschaftsvorstand mitzutheilen. Non fünf zu fünf Jahren ist die
Festsetzung einer Revision zu unterziehen und deren Ergebniß ebenfalls dem Genossenschafts-
vorstand bekannt zu geben.

8.

Bei dernach F. 8 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 (Reichs-

gesetzblatt Seite 73) erfolgten Festsetzung des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tage-
arbeiter hat es zwar bis auf weitere Entschließung der höheren Verwaltungsbehörde
(c Regierungsverordnung vom 19. Juli 1884, Gesetzsammlung p. 87) zu bewenden.
Es hat jedoch letztere von der Festsehung des Tagelohns dem Genossenschaftsvorstand im

Dezember 1888 Mittheilung zu machen, wie auch derselbe von jeder ferneren Festsebung
in Kenntniß zu seben ist.

4.

Zu H. 12 des Reichsgesetzes:

Ein Verwaltungsstreitverfahren findet, da ein solches im Fürstenthum nicht besteht,
nicht statt.

Anstatt des Rekureverfahrens hat die innerhalb zwei Wochen nach Zustellung der
von der zuständigen Aussichtsbehörde getroffenen Enischeidung zulässige Berufung auf den
Rechtsweg mittels Klagerhebung Statt.

5.

Zu §. 55 Abs. 1 des Reichsgesetzes:

Wird die Unfallanzeige mündlich erstattet, so ist das vorgeschriebene Anzeige-
formular von der Ortspolizeibehörde selbst nach den Angaben dessen, der die Anzeige er-
stattet, auszufüllen und von dem letzteren mit zu unterschreiben.

Die Ortspolizeibehörden baben die Formulare von dem Landesverslcherungsamt

zu beziehen.

6.

Zu K. 40 al. 2 des Landesgesetzes:

Die den Ortssteuereinnahmestellen für die Einziehung der Beiträge, welche
für die Berufsgenofsenschaft erheben, zu gewährende Vergütung wird auf vier Procent

Greiz, am 3. Oktober 1888.

Fürstlich Reuß- innhse Landesregierung.
r. Mortag.

Saupe.
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22. i s.Bekanutmach vom 12. Oktober 1888,
die Shg der Rechte einer juristischen. Person an den allgemeinen

Turnverein zu Irchwitz betreffend.

Mittelst Höchstlandesherrlicher Signatur vom 10. laufenden Monats sind dem
allgemeinen Turnvereine in Irchwitz auf geschehenes Ansuchen die Rechte einer juristischen
Person verlieben worden, was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Greiz, am 12. Oktober 1888.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.

23. Regierungs-Verordnung vom 20. Oktober 1888,

betreffenddie thkrerane e Untersuchung der nach den Exporthäfen an der
Nordsee zu transportirenden Wiederkäuer und Schweine.

Zur näheren Erläuterung der in der Nagierungs. Bekanntmachung vom 16.

Dezember 168 sub 2 (Gesetzsammlung p. 127) enthaltenen Vestimmung,
Wiederkäuer und Schweine nach den Nordseehäfen erst dann verladen

een dürfen, wenn dieselben von einem beamteten Thierarzte unmittelbar

vorher untersucht und Plund befunden worden sind“
wird hierdurch auf Grund eines Beschlusses der Bundesregierungen bestimmt, daß diese
thierärztliche Untersuchung nur für die nach den eigentlichen Vieh-Exporthäfen bestimmten
Eisenbahntransporte von Wiederkäuern und Schweinen zu erfordern ist, als welche zur

Zeit Hamburg, Harburg, Altona, Bremen, Breemerhafen, Geestemünde und Tönning —
letzteres fedoche um für die Zeit vom 1. Juni bis 30. November jeden Jahres — in

etracht komn
Gliichgeiih wird mit Höchster Genehmigung Sorenissimi andurch verordnet, daß

diejenigen Personen, welche Wiederkäuer oder Schweine nach den obenbezeichneten Export-
häfen an der Nordsee befördern lassen, bei einer Geldstrase bis zu 150 Mark, im Falle

der Unbeitreiblichkeit derselben bei entsprechender Haftstrafe, gehalten sind, die nach obigem
vorgeschriebene thierärztliche Untersuchung zu veranlassen und die Bescheinigung des Thier-
arztes über den Befund vorzulegen.

Greiz, am 20. Oktober 1886.

Furstlich Reuß. Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.
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24. Regierungs Venordn#ung vom 29. Oktober 1888,
die Ausgabe vonTagesjagdkarten betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi sollen * auch für einzelne, an einem

bestimmten Kalendertage abzuhaltende Treibjagden von dem Fürstlichen Landraths=
amte auf den Namen des Inhabers lautende Tagesjagdkarten, welche eine genaue Ve-

zeichnung des betreffenden Jagdreviers zu enthalten haben, zu dem Preise von 3 Mark
pro Stück unter den sich auf die Ertheilung von Jagdkarten beziehenden, in Geltung

wableibenden Voraussezungen ausgegeben werden könnene andere als Treibjaden werden Tagecjagdkarten nicht ertheilt.
creig. den 29. Oktober 1888.

Furfstlich Nauß Plauish= andeareniering.
Saupe.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

W 8.

(A#usgeheben am 31. Dezember i.

28. Landtagsabschied
für den achten, ordentlichen Landtag.

Wir Heiurich der JZwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer

Linie seuveraner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,
Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c 2.

urkunden und fügen hiermit zu wissen:

Am Schlusse des von Uns auf den 29. November dieses Jahres zäasrseu
achten ordentlichen Landtags des Fürstenthums eröffnen Wir nach Maßgabe KF. 85der
Verfassungsurkunde dem Landtage Unsere landesherrliche Entschliehung bezüglich der über
die an ihn gelangten Vorlagen gepflogenen Berathungen und Beschlußfassungen dahin, daß

A. durch Enigegennahme der von dem Landtage abgegebenen Erklärungen

I. die Vorlage wegen Prüfung der Landeskassenrechnungen auf die Jahre
1885, 1886 und 1887, welche nach damit erklärtem Einverständniß des

Landtags in Gemäßheit K. 71 der Verfassungsurkunde mit Justifikations-
vermerk versehen worden sind,
der Staatshaushalt auf die Finanzperiode 1889 bis mil 1891 und die

damit im Zusammenhang stehenden besonderen Poslulate in Betreff
a. der Aufbesserung des Minlmaleinkommens der Geistlichen und der

Neubildung dreier Altersklassen für dieselben,
b. der Erhöhung der Gehalte verschiedener Staatsdienerstellen,
. der Erhöhung des Fonds zur Unterstügung von Gemeinden zu Wege-

bauzwecken,
d. der Dotirung mehrerer neuer Beamtenslellen,

die Rechnung über Verwendung des zur Vörderung des Feuerlöschwesens
und für gemeinnühige Zwecke der Feuersicherheit in Gemäßheit des Gesebes

vom 23. Dezember 1882 gebildeten Fonds, deren Imsitalion gleichfalls
im dazu erklärten Einverständniß des Landtags erfolg

4. die Vorlage wegen Gewährung einer nmilen #hennn an die

"

ii

r



Stadtgemeinde Zeulenroda behufs baulicher Befserung des Communikations-
wegs zwischen der unteren und der oberen Haardt,

5. die aerlage wegen Bewilisung einer Nachentschädigung für den Bau des
en Seminargebäu

ihre Erledigung aes gefunden haben, -
B. mit dem Landtage vereinbarte Gesetz, die Gebühren der Zeugen und Sach-

hoten in Verwaltungssachen rc. betreffend, demnächst zur Kabluntten ge-
langen, sowie auch wegen Umbildung der Schwurgerichtsbegirke nach der von

dem Landtage dazu erklärten Ermächligung mit den dabei betheiligten Hohen

Staateregierungen in Verhandlung eingetreten werdenwird.
Wir versichern Unsern getreuen Landtag Unserer Huld und Gnade

und haben zur Beurkundung des Aaarehu den gegenwärtigen
Landtagsabschied

ausfertigen lassen und nach Beldruckung Unseres Fürstlichen Insiegels
Höchsteigenhändig vollzogen.

Gegeben Neue Burg zu Greiz am 24. Dezember 1888.

(L. S) (gez.) Heinrich IXI.
(hez.) Dr. Mortag.

6. Patent vom 24. Dezember 1838,
die im gane 1869 zu entrichtenden lanbesebycben betreffend.
Höchstlandesherrlicher Entschließung zufolge soll mit erklärter Zustimmung des Land-

tages im Jahre 1889 die nach der Verordnung vom 30. Dezember 1870 in Gemäßheit
der Gesetze vom 9. Mai 1857 und 26. Februar 1875 zu erhebende allgemeine Grund-

steuer mit 3 /10 Pfennigen Reichswährung von der Steuereinheit erhoben werden, während
die Erhebung weiterer /10 Pennige von jeder Steuereinheit vorbehalten bleibt. Bezüglich
der übrigen Abgaben bewendet es, soweit hieran nicht durch Gesetz etwas geändert wird,
bei den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen.

Indem dies zur Nachachtung für Steuerpflichtige, Hebestellen und Einnehmer zur

Aemeinen Kenntniß gebracht wird, werden für die an den 3 ersten Terminen mit 1
Pfennig, am vierten Termine mit hce Pfennig von jeder Steuereinheit zu entrichtende
Grundsteuer folgende Termine festgesetzt

der 15. vebruar
der 15. Mai

der 15. Juli und

der 16. September.

Dabei wird bemerkt, daß bei Entrichtung des 4. Grundskeuertermines Beträge
unter  Mennig wegfallen, Beträge von und über  Pennig für einen vollen Pfennig
gerechnet werden, sowie daß die erforderliche Information der Ortsfleuer-Einnehmer wegen
Erhebung des 4. Termines durch das Fürstliche Katafterbureau erfolgen wird.
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9 Die Ausschreibung der Termine für die Einkommensteuer bleibt z. Zk. noch vor-ehalten.

Greiz, am 24. Dezember 1886.

Fürstlich Reuß. Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.

27. RegierungsBekanntmachung vom 29. Dezember 1888,
die Fesisellug des Haushaltplanes für die # 1889 bis 1891betreffend.

Mit Höchster t%„„ wird nachstehend der
1889 mit 1 049 170 M.

r 16 778

in Einnahme wie in Ausgabe feftgestellte Haushaltplan der Staats-Einnahmen und Aus-

gaben im Fürstenthum Reuß Aelterer Linie auf die Jahre 1889, 1890, 1891 zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht.

Greiz, am 29. Dezember 1888.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Mortag.

Saupe.



der Ausgaben
Haupt-Etat

und Einnahmen auf die Jahre 1889, 1890 und 1891.

1889. 1800. 1391. 1
# #. #. –– —„„„ —

Einnahme.
Cap. I. Grundsteuer.

3234683| 35251856041 1 „ II. Einkommensteuer.

80847 80847 30841 HI. Andere direkte Abgaben.
3105241 310524 ÄIV. Anptheilig bezogene indirekte Steuern.

890 89 89 „ Va. Reichsstempelabgaben.

168500 168500) 168500 Vb. Gemeinschaftliche indirekte Steuern.

3015 801 3015 VI. Bei den oberen Landesdehörden uhae
16055 16055 160555 VII. Bei den mittleren und unteren eben-

Verwaltungsbehörden ##
13564356733569993 VIII. Bei den Justigbehörden 86Straiseider.
22092 22092 220902  IX. Von der Landstrahenbauverwaltung.

2479 2479 247AMX. Vom Grundeigenthum.
15409 15409 1540, JXl. Zinsen von Außenständen.

— — — XlI. Eingegangene ..

— — —,,XlllAafgcnosamcnc Kapitalien.

9100 9100 910. XIV. Einnahme des Penslonsfonds.

11119 11119 I1II1AXU. Insgemein.
— — —XVI. Erxtraordinär.

04910 1078230 1081778) Sa. der Einnahme.



18809. 1890. 1891.
#. #. m.

Ausgabe.
43559114600449 14p. I. Für Reichszwecke.

— 391 3001 „ II. Für die Landesvertretung.

42509 42509 43009 „ III. Auf die Geschäfteführung der oberen
Landesbehörd

11438 11538 11539 IV. Auf das #iasterwesen und Exrhaltung

der

4208 4208 420 1, V. Auf dieFinanzverwaltung im Allgemeinen.
27789 27789 27760, VI. Auf Erhebung der direkten Steuern und

-ang.
28848 28848 238481 ,„ VII. Auf Erhebung der indirelten Steuern

und Abga

95447 95447 3544141 VIII enging m weobesallene Intraden
und Befrei

14636 14171 1366 X. Verzinfung da Grrateschm
— — — X. Ausgeliehene Kapitalien.

22718 16816 126001, XI. Zurückgezahlte Kapitalien.
40583 4068 404sKll. Auf die Geschäftsführung der Mittel= u.

Unterbehörden ( innere Verwaltung.276095 27695 276055 KlII. Auf die Gendarmerie.
49401 52404 442 JI Auf den SnazeniInd Wegebau.
11708 11478 11478AXV. Auf das Medicinalwesen.

171838417240 172352) „ AXVUI. Auf die Iunstizverwaltung.

35637 35637 35631. XVII. Für Kirchen= und Schulzwecke.
52298 52296 522988 XVIII. Für Pensionen und Wartegelder.

8948 8948 894 XIX. Uniterslützungen ttvtchemeinnähzge An-
stalten und

834 834 68344, XX. ZuMitnsweckenen

9665 9665 96665% NKI. Auf die fiskalischen und die für den Staats-

dienst chemietheten Gebäude.15080330 é|50 XXNll. Insgem
8000 14000 14000) „NXälll. Entchorrinr

1049170 1078230 1051778/ Sa. der Zusgaße.

Vergleichung.
1048170 1078230 1081778 Einnahme.
1049170%078280 L Ansgabe.
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28. Gesetz vom 29. Dezember 1888,
betreffend die den Zeugen und Sachverständigen in Verwaltungssachen rc.

zu gewährende Entschädigung.

Wir Heinrich der Zwei und Jwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer

Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,
Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc. 7. 2c.

verordnen mit Zustimmung des Landtags was folg!:

8. 1

In allen Verwalkungssachen, rücksichtlich deren besondere Vorschriften über die
Entschädigung der Zeugen und Sachverständigen nicht bestehen und in denjenigen Juftiz-
sachen, auf welche die Reichs-Civilprozehordnung, die Reichsstrafprozepordnung und die
Reichs-Concursordnung nicht Anwendung flndet, erhalten die Zeugen und Sachverstän-
digen Gebühren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

8. 2.

Der Zeuge erhält eine Entschädigung für die erforderliche Zeitverläumniß im
Vetrage von zehn Pfennig bis zu achtzig Plennig auf jede angefangene Stunde.

Die Entschädigung ist unter Berücksichtigung des von dem Zeugen versäumten
Erwerbes zu bemessen und für jeden Tag auf nicht mehr als zehn Stunden zu gewähren.

Personen, welche durch gemeine Handarbeit, Handwerksarbeit oder geringeren
Gewerbebetrieb ihren Unterhalt suchen, oder sich in gleichen Verhältnissen mit solchen
Personen befinden, erhalten die nach dem geringsten Satze zu bemessende Entschädigung
auch dann, wenn die Versäumniß eines Erwerbes nicht stattgesunden hat.

5. 3.

Der Sachverfländige erhält für seine Leistungen eine Vergütung nach Maßgabe
der erforderlichen Zeikversäumniß im Bekrage von zwanzig Pfennig bis zu eine Mark

auf jede angefangene Stunde.
Ausnahmsweise kann für diejenigen Sachverständigen, deren Erstattung von

Gutachten eine höhere, wissenschaftliche Ausbildung zur Voraussetzung hat, die Vergütung
bis zu zwei Mark auf jede angefangene Stunde erhöht werden. #

Die Vergütung ist unter Berücksichtigung der Erwerbsverhältnisse des Sachver-

ständigen zu bemessen und für jeden Tag auf nicht mehr als zehn Stunden zuEiwähern.
Außerdem sind dem Sachverständigen die auf die Vorbereitung des Gutachtens

verwendeten Kosten, sowie die für eine Untersuchung verbrauchten Stoffe und Werkzeuge
zu vergüten.

8. 4.

Bei schwierigen Untersuchungen und Sachprüfungen ist dem Sachverständigen auf
Verlangen für die aufgetragene Leistung eine Vergütung nach dem üblichen Prelse der-
selben und für die außerdem stattfindende Theilnahme an Terminen die in F. 38 be-
stimmte Vergütung zu gewähren.
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8. 5.

Als versäumt gilt für den Zeugen oder Sachverständigen auch die Zeit, während
welcher er seine gewöhnliche Beschäftigung nicht wieder aufnehmen kann.

F. 6
Mußte der Zeuge oder Sachverständige außerhalb seines Aufenkhaltsortes einen

Weg bis zur Entfernung von mehr als zwei Kilometer zurücklegen, so ist ihm außer
den nach I§. 2 bis 5 zu bestimmenden Beträgen eine Entschädigung für die Reise und
für den durch die Abwesenheit von dem Aufenthaltsorte verursachten Aufwand nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu gewähren.

§. 7.

Soweit nach den persönlichen Verhältnissen des Zeugen oder Sachverständigen
oder nach äußeren Umständen die Benutzung von Transporimitteln für ongemessen zu
erachten ist, sind als Reiscentschädigung die nach billigem Ermessen in dem einzelnen
Falle erforderlichen Kosten zu gewähren. In anderen Fällen beträgt die Reiseentschädigung.
für jedes angefangene Kilometer des Hinweges und Rückweges fünf Pfennig.

8. 8.

Die Entschädigung für den durch Abwesenheit von dem Aufenthaltsorte verur-

sachten Aufwand ist nach den persönlichen Verhältnissen des Zeugen oder Sachverständigen
zu bemessen, soll jedoch den Betrag von fünf Mark für jeden Tag, an welchem der
Zeuge oder Sachverständige abwesend gewesen ist, und von drei Mark für jedes außerhalb
genommene Nachtquartier nicht überschreiten.

8. 9.

Bedarf der Zeuge wegen jugendlichen Alters oder wegen Gebrechen eines Be-

gleiters, so sind die bestimmten Entschädigungen für Beide zu gewähren.

S. 10.

Soweit für gewisse Arten von Sachverständigen besondere Taxvorschriften bestehen,
welche au dem Orte der Behörde, vor welche die Ladung erfolgt, und an dem Aufent-

haltsorte des Sachverständigen gelten, kommen lediglich diese Vorschristen in Anwendung.
Gelten solche Taxvorschristen nur an einem dieser Orte, oder gelten an demselben ver-

schiedeneTaworschriten so kann der Sachverständige die Anwendung der ihm günstigeren

estimmungen verlangeDolmetscher 2 Aufertiger schriftlicher Uebersetzungen erhalten Entschädigung als

Sachverständige nach den Vorschriften dieses Gesetzes, sofern nicht ihre Leistungen zu den

Pflichten eines von ihnen versehenen Amtes Hhoren
S. 1

Oeffentliche Beamte erhalten rnsinie und Erstattung von Nelsoten nach

Maßgabe der Hür Dienstreie geltenden Vorschriften, falls sie zugezogenwI. als il über Umstände, von denen sie in Ausübung ihres Jnteg genutniß

aahasten haben,



2. als Sachverständige, wenn sie aus Veranlassung ihres Amtes zugezogen werden
und die Ausübung der Wissenschaft, der Kunst oder des Gewerbes, deren

Kenntniß Voraussehung der Begutachtung ist, zu den Pflichten des von ihnen
versehenen Amtes gehört.

Werden nach den Vorschriften dieses Paragraphen Tagegelder und Reisekosten

bemährt.“ so findet eine weitere Vergütung an den Zeugen oder SachverständigenSch- statt
8. 12.

Ist ein Sachverständiger für die Erstattung von Gutachten im allgemeinen be-
eidigt, so können die Gebühren für die bei bestlmmten Behörden vorkommenden Geschäfte
durch Uebereinkommen bestimmt werden.

S. 13.

Die Gebühren der Zeugen und uachwersändigen werden nur auf Verlangen
derselben gewährt. Der Anspruch erlischt, wenn das Verlangen binnen drei Monaten
nach Beendigung der Zuziehung oder Abgabe des Gutachtens bei der zuständigen Behärde
nicht angebracht wird.

8. 14.

Die einem Zeugen oder Sachverständigen zu gewährenden Beträge werden durch
die Behörde oder den Beamten, vor welchem die Verhandlung stattfindet, festgesegtzt.

Sofern die Belräge aus der Staatskasse Achahst und dieser nicht erstattet sind, kann die
Festsetzung von der Behörde oder dem Veamten, durch welche sie erfolgt ist, sowie von
den Vehörden der höheren Instanz von Amtswegen berichtigt werden.

Gegen die Festsetzung findet eine binnen einer Woche bei der feststellenden Be-

hörde schriftlich oder zu Protokoll zu erhebende Beschwerde dat. deren Entscheidung der

der —n- Schärte nächstübergeordneten Instanz zukömmFestsetzung von Fürstlicher Landesregierung kon- Fürstlichem Consistorium
erfolgt, so i Giich eine Beschwerde, sondern nur eine innerhalb gleicher Frist zu erhebende

Vorstellung an die festsebende Stelle zulässig.

F. 15.

Abschnitt B der mittels Landesherrlicher Verordnung vom 1. Februar 1853

publicirken allgemeinen Gebührentaxe wird aufgehoben.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und Unser
Fürslliches Insiegel beifügen lassen.

Gegeben Neue Burg zu Greiz, den 29. Dezember 1888.

(L. S.) Heinrich XIXI.

Dr. Mortag.
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zur Gesehsammlung für daß Fürsteuthum Reuß Aelterer Linie.
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schaal Arbeiler und Betriebsbeamte, S. 41.
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Dienst ingennn Mannschaften, S.

belaatwachu des Reinichfansenrom 9. Moan 1888, belr. die Eimichtung und
n Belrieb der zur Wiferligung von Cigarrenkl Anlagen,
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D.

DPelmelscher, Entschädigung für solche, S. ö1.S.10.
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Dienst eingelretener Mannschaften

G.

Schüprenleng, , Aufhebung des Abschnitts B. der
Acgeme nen Gebührentare vom 1. Fedruar 1853,
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gesetzes vom 28. Fecbruar 1888, die Unterstützung

von Familien in benenDieuft eingctrelener Mann-
jchaflen belr. S.

2

illbraund, Gewahr einer Entjchabigung für

infolge von Milzbrand gefallene und getödtete
Rinder,

Faninsrpishme s. Sprengslofse.

N.

lereibelst s. land= und forstwirkhschaftlicheArbeiter

Verbot der Ingebrauchnahme eines
solchen bier eines Reparaturbaues vor erstatteter

Bauvollendungsanzeige, S. 9.

Sachregister 1888.

P.

Pan.5 de eEinkemuneusteue für 1888 betr. S.2
Ja 18% ## tunchsendenBer Salem bet

Liemennebnserrtergselben nuar 1887

pen Pie der Sschnmn vom
vom 8. März

t des-37.

N.

Kegulalis für dic hinsichtlich der Versicherung

er bet denLandstraß en- undBrückenbauteten-ber
2—— s. Neubau.

Rinder s. Milzbrand.

Sechserläudige, —ievom29. Dezember 1888,

die denselben In Verwaltungesuchen c. zu ge-
währende Entschädigung betr.

Schirdszerichl, Wahl der Vsber 48 den
Vereich bes Landstraßen= und Staatsbrücken.

es, S. 1.

FSann thierärztliche Untersuchung der nach

den Erporthäfen an der NLorsee du traanspor.tireuden Wiederkäuer und Schue
Spreuglosst, Jersetung von elnne undMuui.

tionsgegenständen der Militäwerwaltung auf
Landwegen, S. 38.

Slaalebräckenbas s. Landstraßenbau.

Slaalsverlrag wegen Herstellung einer Eisen-

ts von n- nach Blankenstein s. Eisen-

SIlepacpra.
zus ; S. 34

nachrichlen, Mittheilung solcher an aus-wtre Regierungen S.2
mis 4 des Regulativs vom

« il«)iberdiclliitecitiiyiingerkrankter

straizeiiarbeiter S. 18.

Inbmissiensversahres, Erweiterung der Anwen-
dung degselben bei #ewier andlungen gegen

le über Zölle und indlrekte Steuern

auf alle im Verwaltungswege geführlen Unter-
suchungen, S. 19

. Schonung dee asiatischen Sieppen-

ortsüblichen T. für

astliche Arbeiter s. Un-
icherung

Tagtlehn, Fesistellun
land= und forstwirth
fall- und Krankenversi



Sachregister 11883. II

.——# Ausgabe solcher für Treib=, S. 44.

4 asbeett Besuch solcher durch jugend-

— bei Pferdeaushebungen, S. 37.
 zu Irchwiß, Verleihung der Rechte

fantt mnrpchen Person an denselben. S.43.
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er de 6% u —N— bor S.2
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schindet iüunniiichen Gemeinden und duß
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